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1. Einleitung und Problemstellung  

Mit Blick auf die Knappheit öffentlicher Mittel und die Diskussion um 

eine sparsame und sinnvolle Verwendung von Steuergeldern steigt 

auch die Relevanz der Frage, wie die bestmögliche Verwendung von 

Mitteln für staatliche Fördermaßnahmen sichergestellt werden kann.
1
 

Verfassungsrechtlich ist der Staat zu einem wirtschaftlichen Umgang 

mit Steuergeldern verpflichtet.
2
 Um wirtschaftliches Handeln jedoch 

gewährleisten zu können, bedarf es geeigneter Kontrollmechanismen 

und -instrumente. Hierzu zählen Erfolgskontrollen, die im Rahmen 

von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für alle finanzwirksamen 

Maßnahmen Pflichtprogramm sind.
3
 Dies gilt auch für den Bereich 

des Zuwendungsrechts, wo für Projektförderungen auf Bundesebene 

jedes Jahr mehrere Milliarden Euro fließen.
4
  

Durch Zuwendungen ist die Politik in der Lage, auf die Entwicklun-

gen in unserer Gesellschaft Einfluss zu nehmen, gestalterisch zu wir-

ken und gesellschaftspolitische Ziele zu verfolgen.
5
 Hierbei darf sich 

die Politik nicht darauf beschränken, derartige Maßnahmen anzusto-

ßen. Sie muss überprüfen, ob die gewünschten Wirkungen tatsächlich 

eingetreten sind, ob Korrekturen nötig sind und ob die gewählten 

Maßnahmen überhaupt geeignet sind, die angestrebten Ziele zu errei-

chen. Andernfalls ist eine effektive und effiziente förderpolitische Ge-

                                                

1
  BMWi (2014), S. 20; BT-Drucks. 17/1542 - Kleine Anfrage (2010), S.1.  

2
  Dies ergibt sich aus Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GG. Hier wird das Gebot der Wirt-

schaftlichkeit als Prüfungsmaßstab für den Bundesrechnungshof festgelegt, 

wodurch es für die gesamte Haushaltsführung verbindlicher Maßstab wird. 

Schmidt (2006), S. 25.  
3
  § 7 Abs. 2 Satz 1 BHO i.V.m. VV Nr. 2 zu § 7 BHO.  

4
  Hugo/Sandfort in Engels/Eibelshäuser (2013), § 23, Rn. 2.  

5
  BMWi (2014), S. 24; Dittrich (2013), § 23, Nr. 2.1; Mayer in En-

gels/Eibelshäuser (2013), § 44, Rn. 1 f.  
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staltung nicht gewährleistet. Für diese Überprüfungen sind Erfolgs-

kontrollen das zentrale Instrument.  

Soll die Zielerreichung nach Abschluss einer Maßnahme geprüft wer-

den, oder soll schon während der Durchführung einer Maßnahme si-

chergestellt werden, dass sich das Projekt in die richtige Richtung be-

wegt und die gewünschten Wirkungen zeigt, so müssen bereits im 

Vorfeld Ziele definiert werden, anhand denen der Erfolg gemessen 

werden kann. Auch die angestrebten Wirkungen müssen schon bei der 

Planung festgelegt werden, um die Effektivität einer Maßnahme hin-

reichend beurteilen zu können.
6
  

Zudem dient ein Vergleich der geplanten und der tatsächlich eingetre-

tenen Ergebnisse im Rahmen von Erfolgskontrollen dazu, aus Fehlern 

in der Planungsphase zu lernen und diese in der Zukunft zu vermei-

den. Ohne eine gründliche und gut dokumentierte Planung ist ein sol-

cher Lerneffekt nicht möglich.
7
  

Die wesentlichen Grundlagen für Erfolgskontrollen werden somit be-

reits in der Planungsphase gelegt. Die vorliegende Arbeit hat es sich 

daher zur Aufgabe gemacht, die Relevanz der Planung für Erfolgskon-

trollen herauszuarbeiten und in diesem Zusammenhang bestehenden 

Änderungsbedarf aufzuzeigen. Hierbei wird der Bereich der Zuwen-

dungen zur Projektförderung als Untersuchungsgegenstand gewählt.  

Im Folgenden legt Kapitel 2 die Grundlagen für die weiteren Ausfüh-

rungen. In Kapitel 3 wird dargestellt, wie die Zielbestimmung über 

mehrere Ebenen hinweg hierarchisch entwickelt wird und welche Ak-

teure hierauf Einfluss nehmen. Zudem werden die einzelnen Elemente 

von Erfolgskontrollen erläutert und die Systematik der BHO in Bezug 

                                                

6
  BMWi (2014), S. 22; BWV (1998), S. 20.  

7
  BMF (2011), S. 30; BWV (2013), Nr. 5.4.4; BWV (1998), S. 20; Freie HH 

(2001), S. 8.; Krämer/Schmidt (2013), E V, Nr. 2.1.  
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auf die Einordnung von Erfolgskontrollen diskutiert. Im Anschluss 

stellt Kapitel 4 eine mögliche Vorgehensweise bei der Planung und 

Konzeption von Erfolgskontrollen vor, wobei verschiedene Methoden 

und Verfahren exemplarisch beschrieben werden. Probleme, Grenzen 

und Lösungsmöglichkeiten werden in Kapitel 5 besprochen. Hierbei 

werden insbesondere Probleme bei der Zielbestimmung, die Ange-

messenheit von Erfolgskontrollen sowie organisatorische Vorausset-

zungen diskutiert. Kapitel 6 fasst die wesentlichen Punkte zusammen 

und zieht ein abschließendes Fazit.  
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2. Grundlagen von Erfolgskontrollen im Zuwen-
dungsrecht  

2.1 Entstehung und rechtliche Einordnung  

2.1.1 Historische Entwicklung und Hinter-

gründe  

Die Wurzeln des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

reichen im deutschen Haushaltsrecht bis ins 18. Jahrhundert zum 

preußischen Staat zurück.
8
 Auch in der Reichshaushaltsordnung wur-

de eine wirtschaftliche und sparsame Verwendung der Haushaltsmittel 

gefordert.
9
 Mit der Haushaltsrechtsreform wurde dieser Grundsatz in 

der Bundesrepublik Deutschland 1969 gefestigt.
10

 Die kontinuierliche 

Ausweitung staatlicher Ausgaben stellte jedoch immer weitergehende 

Anforderungen an das Haushaltsrecht, denen mit modernen Instru-

menten Rechnung getragen werden sollte. Erfolgskontrollen stellen 

eines dieser Instrumente dar.
11

  

Schließlich wurde die Durchführung von Erfolgskontrollen in den 

1973 entwickelten, vorläufigen Verwaltungsvorschriften zu § 7 BHO 

ausdrücklich vorgeschrieben.
12

 Diese Vorschriften wurden neben 

mehrfachen Ergänzungen und Änderungen 1995 vom Bundesministe-

rium der Finanzen (BMF) und Bundesrechnungshof (BRH) grundle-

gend überarbeitet, wobei u.a. die Vorgaben zu Erfolgskontrollen er-

                                                

8
  Dittrich (2013), § 7, Nr. 2.4; Eibelshäuser/Nowack in Engels/Eibelshäuser 

(2013), § 7, Teil 1, Rn. 1; Gröpl (2011), § 7, Rn. 2; Schmidt (2006), S. 21.  
9
  Dittrich (2013), § 7, Nr. 2.4; Eibelshäuser/Nowack in Engels/Eibelshäuser 

(2013), § 7, Teil 1, Rn. 2; Schmidt (2006), S. 21 f.  
10

  Eibelshäuser/Nowack in Engels/Eibelshäuser (2013), § 7, Teil 1, Rn. 3; 

Schmidt (2006), S. 22 f.  
11

  BWV (1998), S. 9; Helm in Piduch (2013), § 7, Rn. 1.  
12

  BWV (1998), S. 9.  
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weitert wurden.
13

 1997 erfolgte ein Durchbruch, als das Gesetz zur 

Fortentwicklung des Haushaltsrechts in Bund und Ländern
14

 erstmals 

explizit forderte, dass für alle finanzwirksamen Maßnahmen angemes-

sene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durchzuführen sind.
15

 In die-

ser Tragweite ergab sich dies bislang nur implizit aus dem Gebot der 

Wirtschaftlichkeit.
16

  

Dem Thema Erfolgskontrollen widmete sich 1998 die damalige Bun-

desbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung (BWV). Unter 

ihrer Führung wurde der Band „Erfolgskontrolle finanzwirksamer 

Maßnahmen in der öffentlichen Verwaltung“ der BWV Schriftenreihe 

überarbeitet.
17

 Beweggrund waren Untersuchungen des BRH, bei de-

nen festgestellt wurde, dass Erfolgskontrollen trotz der gesetzlichen 

Vorgaben nur äußerst selten oder mangelhaft durchgeführt wurden. 

Auch in den Bemerkungen der Rechnungshöfe häuften sich entspre-

chende Fälle.
18

 Durch die Neuauflage wurde angestrebt, „auf die Ver-

pflichtung zur Erfolgskontrolle hin[zu]weisen und damit das Bewusst-

sein für die Notwendigkeit dieser Kontrolle [zu] schärfen.“
19

  

Bei weiteren Untersuchungen im Laufe der folgenden Jahre stellte 

sich jedoch heraus, dass insbesondere auf dem Gebiet der Zuwendun-

gen kaum eine Besserung der Situation eingetreten war.
20

 „Die zu-

ständigen Stellen nahmen in keinem der überprüften Fälle eine voll-

                                                

13
  BWV (1998), S. 9; Dittrich (2013), § 7, Nr. 1; Helm in Piduch (2013),  

§ 7, Rn. 1.  
14

  BGBl. I, S. 3251 ff. vom 22. Dezember 1997.  
15

  Dittrich (2013), § 7, Nr. 1; Eibelshäuser/Nowack in Engels/Eibelshäuser 

(2013), § 7, Teil 1, Rn. 5; Helm in Piduch (2013), § 7, Rn. 1.  
16

  Schmidt (2006), S. 24.  
17

  BWV (1998), Neuauflage von BWV (1989).  
18

  Krämer/Schmidt (2013), K III, S. 23 ff.  
19

  BWV (1998), S. 12.  
20

  Dittrich (2013), § 44, Nr. 57.1; IfS (2009), S. 4; Krämer/Schmidt (2013), K 

III, S. 23 ff.  
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ständige Erfolgskontrolle vor.“
21

 Teilweise wurden die bloße Durch-

führung einer Maßnahme oder ein vollständiger Mittelabfluss und die 

Vorlage aller Verwendungsnachweise als Erfolg angesehen. Die Pla-

nungsphase wurde insbesondere hinsichtlich der Analyse der Aus-

gangslage und der Zielbestimmung oft in einem solchen Ausmaß ver-

nachlässigt, dass Erfolgskontrollen auf den vorhandenen Grundlagen 

nicht durchführbar waren.
22

  

Über diese Sachlage wurde 2003 der Deutsche Bundestag informiert,
23

 

woraufhin die Forderung laut wurde, die rechtlichen Vorschriften 

nachzubessern.
24

 2006 folgte daraufhin eine umfassende Änderung der 

Verwaltungsvorschriften. Unter anderem wurden Erfolgskontrolle und 

Verwendungsnachweis entkoppelt, ein neues Verfahren für Erfolgs-

kontrollen eingeführt und die Vorschriften für die Festlegung förder-

politischer Ziele verschärft.
25

  

In den darauffolgenden Jahren wurden darüber hinaus vereinzelt wei-

tere Bemühungen unternommen, um eine Verbesserung der Situation 

voranzutreiben. So vergab das BMF 2009 einen Bericht an das Institut 

für Stadtforschung und Strukturpolitik (IfS), in dem geeignete Indika-

toren für Erfolgskontrollen von Förderprogrammen auf finanzpolitisch 

bedeutsamen Politikfeldern dargestellt werden sollten.
26

 Dies rüttelte 

den Bundestag wach, woraufhin 2010 unter Bezugnahme auf den Be-

richt vom IfS eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt 

wurde, in der u.a. eine Auflistung sämtlicher Förderprogramme inklu-

                                                

21
  BT-Drucks. 15/2020, Nr. 3.7.3 - Bemerkungen des BRH (2003):  

22
  BT-Drucks. 15/2020, Nrn. 3.7.2 f. - Bemerkungen des BRH (2003); Dom-

mach (2008), S. 282.  
23

  BT-Drucks. 15/2020, Nr. 3 - Bemerkungen des BRH (2003).  
24

  Dittrich (2013), § 44, Nr. 57.1.  
25

  Dittrich (2013), § 44, Nr. 57.1 ff.; Dommach (2007), S. 55; Dommach (2008), 

S. 282 ff.; Krämer/Schmidt (2013), E V, Nr. 3.1.1.  
26

  IfS (2009), S. 1.  
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sive Details der zugehörigen Evaluationen bzw. Erfolgskontrollen ge-

fordert wurde.
27

 Die Antwort der Bundesregierung zeigte, dass Er-

folgskontrollen nach wie vor stiefmütterlich behandelt wurden.
28

 2011 

überarbeitete das BMF seine „Arbeitsanleitung Einführung in Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchungen“
29

, und 2013 brachte der BWV im 

Rahmen seiner Schriftenreihe einen Band „Anforderungen an Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchungen finanzwirksamer Maßnahmen nach § 7 

Bundeshaushaltsordnung“
30

 heraus. Beide Werke beziehen sich aller-

dings allgemein auf Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und widmen 

Erfolgskontrollen - insbesondere auf dem Gebiet des Zuwendungs-

rechts - nur wenige konkrete Ausführungen.  

Es zeigt sich, dass die aktuell bestehenden Vorschriften und Arbeits-

hilfen zu Erfolgskontrollen bereits eine längere Entwicklung durchlau-

fen haben. Einige Probleme wurden erkannt und entsprechende Ände-

rungen vorgenommen. Jedoch konnte bislang von keiner signifikanten 

Besserung der Situation berichtet werden - die Kritik, dass Erfolgs-

kontrollen zu selten, lückenhaft oder völlig untauglich durchgeführt 

werden, besteht nach wie vor.
31

 Kritiker führen die unveränderte Prob-

lemlage auf überzogene Ansprüche der Vorschriften der BHO zurück. 

Die dort gestellten Forderungen an Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

und Erfolgskontrollen seien ungeeignet und in der Praxis nicht erfüll-

bar:  

„Bei keiner anderen Forderung im Haushaltsrecht gehen Anspruch 

und Wirklichkeit so weit auseinander.“
32

  

                                                

27
  BT-Drucks. 17/1542 - Kleine Anfrage (2010).  

28
  BT-Drucks. 17/1906 - Bundesregierung (2010).  

29
  BMF (2011), Neufassung von BMF (1995).  

30
  BWV (2013).  

31
  BWV (2013), Nr. 1.7; Krämer/Schmidt (2013), E V, Nr. 3.3.  

32
  Dittrich (2013), § 44, Nr. 57.8.  
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2.1.2 Definition und Einordnung in die zentralen rechtlichen 
Vorschriften  

Die zentralen Vorschriften für Erfolgskontrollen auf Bundesebene 

finden sich in § 7 BHO; Details insbesondere in VV Nr. 2 zu § 7 

BHO. Da § 7 BHO zu den „Allgemeinen Vorschriften zum Haus-

haltsplan“ zählt, sind auch Erfolgskontrollen diesem allgemeingülti-

gen Teil zuzuordnen, wenngleich ihnen an späterer Stelle im Zuwen-

dungsrecht weiterreichende Aufmerksamkeit zukommt. An dieser 

Stelle erfolgt auch eine allgemeine Definition des Begriffs:  

„Die Erfolgskontrolle ist ein systematisches Prüfverfahren. Sie dient 

dazu, während der Durchführung […] und nach Abschluss […] einer 

Maßnahme ausgehend von der Planung festzustellen, ob und in wel-

chem Ausmaß die angestrebten Ziele erreicht wurden, ob die Maß-

nahme ursächlich für die Zielerreichung war und ob die Maßnahme 

wirtschaftlich war.“
33

  

Diese allgemeine Definition wird durch die speziellen Vorschriften für 

den Bereich des Zuwendungsrechts in den §§ 23, 44 BHO weiter kon-

kretisiert. § 23 BHO ist Teil der „Aufstellung des Haushaltsplans“ und 

definiert insbesondere den Begriff der Zuwendung
34

 sowie die Vo-

raussetzungen für deren Veranschlagung. Erfolgskontrollen werden 

hier in VV Nr. 3.5 zu § 23 BHO erwähnt, wobei Anforderungen an die 

Zielbestimmung bei der Veranschlagung von Zuwendungen gestellt 

werden. § 44 BHO ist hingegen Bestandteil der „Ausführung des 

                                                

33
  VV Nr. 2.2. zu § 7 BHO.  

34
  „Zuwendungen sind zweckgebundene Geldleistungen öffentlich-rechtlicher 

Art, die der Bund zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben an Stellen außerhalb 

der Bundesverwaltung erbringt, ohne dass der Empfänger vor der Vergabe-

entscheidung einen dem Grunde und der Höhe nach bestimmten Rechtsan-

spruch hat und ohne dass ein unmittelbarer Leistungsaustausch stattfindet.“ 

BMF (2008), S. 27.  
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Haushaltsplans“ und bestimmt die Voraussetzungen bei der Bewilli-

gung von Zuwendungen. Aufgrund des Verweises in Absatz 1 gelten 

auch hier die Voraussetzungen des  § 23 BHO. VV Nr. 11a zu § 44 

legt Details zur Durchführung von Erfolgskontrollen fest. Weiterhin 

werden Erfolgskontrollen in VV Nrn. 4.2.3 und 4.2.9 zu § 44 BHO im 

Rahmen der Vorschriften zur Bewilligung erwähnt. VV Nrn. 1.5 und 

3.3.6 zu § 44 BHO behandeln zwar nicht ausdrücklich Erfolgskontrol-

len, sind aber für deren Durchführung von teils großer Relevanz, da 

sie ebenfalls Voraussetzungen für die Zielbestimmungen enthalten.
35

  

Die Durchführung von zuwendungsrechtlichen Erfolgskontrollen ob-

liegt nach VV Nr. 11a zu § 44 BHO der zuständigen obersten Bun-

desbehörde, alternativ einer von ihr bestimmten Stelle, wobei die Ver-

antwortlichkeit bei der obersten Bundesbehörde verbleibt. Somit sind 

die zuwendungsgewährenden Stellen nicht zwangsläufig auch für die 

Durchführung von Erfolgskontrollen zuständig.
36

 

 

2.2 Abgrenzungen und Begriffe  

2.2.1 Zuwendungszweck und -ziel  

In den Verwaltungsvorschriften zur BHO, die sich explizit mit Er-

folgskontrollen befassen, wird regelmäßig der Begriff der „Ziele“ 

verwendet, die durch die Durchführung einer Maßnahme erreicht wer-

den sollen. Dies gilt sowohl für VV Nr. 2 zu § 7 BHO als allgemeine 

Vorschrift für Erfolgskontrollen, als auch für VV Nr. 11a zu § 44 

BHO für den speziellen Anwendungsbereich des Zuwendungsrechts. 

Ein Ziel kann z.B. als „erstrebenswert angesehene[r], zukünftige[r] 

                                                

35
  Dittrich (2013), § 23, Nr. 1; Mayer in Engels/Eibelshäuser (2013), § 44, Rn. 

18 sowie S. 32 f.; Nebel in Piduch (2013), § 44, Rn. 1.  
36

  Nebel in Piduch (2013), § 44, Rn. 11.  
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Zustand mit definierten Eigenschaften“
37

 definiert werden, oder als 

„zukünftiger Zustand, der durch Handeln verwirklicht werden soll“
38

. 

In den genannten Vorschriften wird hingegen nicht der Begriff des 

„Zwecks“ einer Maßnahme aufgeführt. Insbesondere im Zuwendungs-

recht kommt diesem Begriff jedoch eine zentrale Bedeutung zu, wobei 

er vom Begriff der Ziele abzugrenzen ist.  

Zunächst wird der Begriff des Zwecks in § 23 BHO im Rahmen der 

Veranschlagung von Zuwendungen genannt und durch VV Nr. 1.1 zu 

§ 23 BHO konkretisiert. Hiernach dienen Zuwendungen der Erfüllung 

bestimmter Zwecke. § 44 Abs. 1 BHO greift den Begriff bei der 

Haushaltsausführung unter Verweis auf § 23 BHO wieder auf und 

fordert eine zweckentsprechende Verwendung von Zuwendungen. Der 

Begriff des Zwecks wird somit durch § 44 Abs. 1 i.V.m. § 23 BHO für 

den Bereich des Zuwendungsrechts allgemein definiert. In Verbin-

dung mit Erfolgskontrollen wird der Zuwendungszweck in VV Nr. 

4.2.3 zu § 44 BHO aufgegriffen. Hier werden Anforderungen an die 

Bezeichnung des Zuwendungszwecks im Zuwendungsbescheid ge-

stellt. Um späteren Erfolgskontrollen dienen zu können, muss der 

Zweck hiernach im Bescheid eindeutig und detailliert beschrieben und 

ggf. erläutert werden.
39

  

Die angeführten Vorschriften verdeutlichen die Natur des Zuwen-

dungszwecks; es handelt sich um die vom Zuwendungsempfänger zu 

erfüllende Aufgabe bzw. um das direkte operative Ergebnis der Maß-

nahmen.
40

 Die Frage der Zweckerreichung ist im Zuwendungsrecht 

somit eine maßnahmenimmanente Bewertung.
41

 Zuwendungen gehen 

                                                

37
  Janßen (1998), S. 45.  

38
  Schmidt (2006), S. 54.  

39
  Rossi in Gröpl (2011), § 23, Rn. 16.  

40
  Hugo/Sandfort in Engels/Eibelshäuser (2013), § 23, Rn. 7.  

41
  Dittrich (2013), § 44, Nr. 57.3.  
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mit einem „vom Zuwendungsempfänger zu erfüllenden Zweck einher 

[…], der seinerseits […] in übergeordneten Zielen eingebettet ist.“
42

 

Die Zweckerfüllung kann im Zuwendungsrecht daher als Vorstufe o-

der Zwischenschritt zur Erreichung eines Ziels angesehen werden.  

Wenngleich diese Differenzierung teilweise kritisiert wird,
43

 ist sie 

doch für Erfolgskontrollen unabdingbar. Denn es besteht die Mög-

lichkeit, dass zwar der Zweck einer Maßnahme erreicht wurde, nicht 

jedoch das mit der Durchführung verfolgte Ziel. Als Beispiel kann der 

Ausbau einer S-Bahn-Strecke dienen, mit dem mehr Personen dazu 

bewegt werden sollen, die Bahn zu nutzen.
44

 Zweck ist hierbei der 

Streckenausbau, Ziel die Erhöhung der Anzahl Personen, die statt ih-

res PKW die Bahn benutzt. Es ist offensichtlich, dass die Erfüllung 

des Zwecks nicht automatisch auch die Erreichung des Ziels zur Folge 

hat.  

Hinzu kommt, dass die Zielerreichung oft nicht unmittelbar nach Ab-

schluss einer Maßnahme oder eines Projekts, sondern teilweise erst 

mit deutlichem zeitlichem Abstand messbar ist. Im Bereich der Ent-

wicklungshilfe wäre ein Ziel, dass sich erst nach Jahren untersuchen 

ließe, z.B. die Verbesserung der Situation der Bevölkerung (Ziel) 

durch den Bau eines Staudamms (Zweck).
45

 Zwar ist denkbar, dass in 

manchen Fällen Ziel und Zweck übereinstimmen - etwa bei einer Zu-

wendung zur Beseitigung eines Unwetterschadens -
 
dies ist aber die 

Ausnahme.
46

  

                                                

42
  Nebel in Piduch (2013), § 23, Rn. 1.  

43
  Dittrich (2013), § 44, Nr. 57.8.  

44
  Beispiel zum Zuwendungsrecht von Krämer/Schmidt (2013), E V, Nr. 3.1.1. 

Der Bund gewährt regelmäßig auch Zuwendungen für Baumaßnahmen, BWV 

(2005).  
45

  Dommach (2008), S. 285.  
46

  BT-Drucks. 15/2020, Nr. 3.7.3 - Bemerkungen des BRH (2003); Krä-

mer/Schmidt (2013), E V, Nr. 3.3.1; Nebel in Piduch (2013), § 44, Rn. 11.  
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Ein ausdrücklicher Hinweis auf die Unterscheidung der Begriffe Zu-

wendungszweck und -ziel wird in der BHO indessen nicht gegeben.
47

 

Zwar wird in den Vorschriften zu Erfolgskontrollen zumeist von der 

Zielbestimmung oder von der Überprüfung der Zielerreichung gespro-

chen, jedoch wird in VV Nr. 4.2.3 zu § 44 BHO als Grundlage für Er-

folgskontrollen ausschließlich der Zuwendungszweck benannt, was zu 

kurz greift. Für das Eintreten des Erfolgs muss nicht nur der Zuwen-

dungszweck erfüllt, sondern auch das mit der Förderung verfolgte Ziel 

erreicht werden.
48

 Daher ist die vorliegende Darstellung der BHO da-

zu geeignet, Unsicherheiten zu schaffen.  

Diese Problematik mag darin begründet sein, dass VV Nr. 4.2.3 zu § 

44 BHO bei den Änderungen der Verwaltungsvorschriften im Jahr 

2006 außen vor blieb.
49

 Bereits die alte VV Nr. 11 zu § 44 grenzte 

Zweck- und Zielerreichung nicht genügend voneinander ab.
50

 Dieser 

Mangel zeigt sich auch in der Praxis: Bei den Untersuchungen, die 

2006 zur Änderung der Verwaltungsvorschriften führten, stellte der 

BRH fest, dass die meisten zuwendungsgewährenden Stellen zwi-

schen Ziel- und Zweckerreichung keinen Unterschied sahen.
51

 Gerade 

vor diesem Hintergrund wäre eine Überarbeitung der Vorschriften mit 

einer ausdrücklichen Unterscheidung und Definition der beiden Be-

griffe angezeigt.  

Eine weitere Gefahr birgt in dieser Hinsicht die in VV Nr. 11a zu § 44 

BHO genannte Möglichkeit, Erfolgskontrollen mit der Verwendungs-

nachweisprüfung zu verbinden, soweit sachgerecht. Dies wäre nur in 

solchen Fällen angemessen, in denen Zuwendungszweck und -ziel 

                                                

47
  Mayer in Engels/Eibelshäuser (2013), § 44, Rn. 29.  

48
  Dittrich (2013), § 44, Nr. 57.3.  

49
  Dommach (2007), S. 55.  

50
  Krämer/Schmidt (2013), E V, Nr. 3.1.1.  

51
  BT-Drucks. 15/2020, Nr. 3.7.2 - Bemerkungen des BRH (2003).  
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identisch sind, oder in denen die Zielerreichung ohne zeitliche Verzö-

gerung eintritt und somit bereits zum Zeitpunkt der Verwendungs-

nachweisprüfung feststellbar ist. Einen Hinweis auf diese Sachlage 

versäumt die Vorschrift jedoch.
52

  

 

2.2.2  Evaluation und verwandte Begriffe  

Neben dem Begriff der Erfolgskontrolle existieren verschiedene wei-

tere Begriffe, die mit dem der Erfolgskontrolle teilweise gleichgesetzt 

werden. Hierbei findet der Begriff „Evaluation“ oder „Evaluierung“ 

die häufigste Verwendung.
53

 Schon VV Nr. 11a zu § 44 BHO spricht 

von Evaluierungsverfahren als Beispiel für die Ausgestaltung des Ver-

fahrens von Erfolgskontrollen, wenn ressortspezifische Besonderhei-

ten berücksichtigt werden sollen.  

Der Begriff der Evaluation ist dem der Erfolgskontrolle im verwal-

tungstechnischen Sinne inhaltlich gleichzusetzen.
54

 Beide Begriffe be-

inhalten die „Analyse sowie sach- und fachgerechte Bewertung eines 

Sachverhalts.“
55

 Auch im internationalen Raum ist der Begriff der 

Evaluation als Äquivalent der Erfolgskontrolle anzusehen, wobei die 

internationale Definition sehr viel weiter gefasst ist.
56

 Weitere Begrif-

fe sind beispielsweise „Ergebniskontrolle“, „Ergebnisbewertung“, 

„Nachschaurechnung“, „Verwertung“ und „Monitoring“, teilweise 

wird sogar von „Controlling“ gesprochen,
57

 wobei der Begriff des 

Controllings inhaltlich von der aktuellen Definition von Erfolgskon-

                                                

52
  Rossi in Gröpl (2011), § 44, Rn. 89.  

53
  Siehe z.B. BAG (1997); BFUB (2000), S. 23; BMFSFJ (2000); BMWA 

(2004); BMWi (2013); BMWi (2014), S. 20; EU Kommission (2001).  
54

  BMWA (2004), S. 5.  
55

  Brockhaus-Enzyklopädie, 21. Auflage, Mannheim 2006, Stichwort Evaluati-

on. Zitiert bei Krämer/Schmidt (2013), E V, Nr. 2.1.  
56

  BWV (1998), S. 41.  
57

  Siehe z.B. BMWi (2014), S. 20; Thomas (2007), Titel.  
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trollen abzugrenzen ist.
58

 Da in der deutschen Gesetzgebung der Be-

griff der Erfolgskontrolle gewählt wurde, wird dieser Begriff in der 

vorliegenden Arbeit vorrangig verwendet.
59

  

Es ist allerdings eine Überlegung wert, welche Gründe zu der Verbrei-

tung des Begriffs Evaluation geführt haben. Neben dem internationa-

len Einfluss könnten auch die mit den Begriffen einhergehenden, sub-

jektiv-emotionalen Assoziationen eine Rolle spielen. So klingt der 

Begriff „Evaluation“ positiver und offener und lässt mehr Raum dafür, 

aus Ergebnissen Lerneffekte abzuleiten, als eine reine Messung oder 

„Kontrolle“ des Erfolgs, die ggf. sogar Misstrauen suggerieren kann. 

Eine Änderung des Begriffs der Erfolgskontrolle in Evaluation könnte 

ein Ansatzpunkt für eine gesteigerte Akzeptanz des Verfahrens in der 

Praxis sein.
60

  

 

2.2.3 Projektförderung und institutionelle Förderung  

Gemäß VV Nr. 2 zu § 23 BHO wird zwischen den Zuwendungsarten 

Projektförderung und institutionelle Förderung unterschieden. Die 

vorliegende Arbeit befasst sich ausschließlich mit Zuwendungen zur 

Projektförderung entsprechend VV Nr. 2.1 zu § 23 BHO, d.h. mit Zu-

wendungen zur Deckung von Ausgaben für einzelne und abgegrenzte 

Vorhaben, sowohl in zeitlicher als auch inhaltlicher Sicht. Institutio-

nelle Förderungen, bei denen nach VV Nr. 2.2 zu § 23 BHO die ge-

samten Ausgaben eines Zuwendungsempfängers oder ein nicht abge-

                                                

58
  Zur Definition von Controlling siehe z.B. BWV (1998), S.40; Schmidt 

(2006), S. 77.  
59

  BWV (1998), S.14.  
60

  Derlien (1976), S. 96; Meyer zu Drewer (1979), S. 215, Fußnote 2.  
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grenzter Teil der Ausgaben gedeckt werden, bleiben bei der Betrach-

tung außen vor.
61

  

Es kann jedoch festgehalten werden, dass bei institutioneller Förde-

rung hohe Anforderungen an Erfolgskontrollen gestellt werden. So 

sind gemäß VV Nr. 11a.3 zu § 44 BHO umfassende Erfolgskontrollen 

entsprechend VV Nr. 11a.2 zu § 44 BHO durchzuführen (siehe im De-

tail hierzu Abschnitt 3.2.2).  

 

2.2.4 Haushaltsrecht von Bund und Ländern  

Sowohl die BHO als auch die Landeshaushaltsordnungen basieren auf 

dem Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG). In dessen Teil I werden ge-

mäß § 1 HGrG die verpflichtenden Grundsätze für die Gesetzgebung 

des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder formuliert, die durch 

die BHO und die Landeshaushaltsordnungen umgesetzt wurden. Da-

her finden sich in der BHO und in den Landeshaushaltsordnungen im 

Wesentlichen einheitliche haushaltsrechtliche Vorgaben.
62

 Insbeson-

dere in Bezug auf Erfolgskontrollen weichen die Vorschriften der 

Länder nur in wenigen Punkten vom Bundesrecht ab.
63

 Die vorliegen-

de Arbeit orientiert sich daher und aus Gründen der Übersichtlichkeit 

an Bundesrecht.  

 

                                                

61
  Dittrich (2013), § 23, Nr. 6; Hugo/Sandfort in Engels/Eibelshäuser (2013), § 

23, Rn. 36 ff.; Rossi in Gröpl (2011), § 23, Rn. 23 ff.  
62

  Gröpl (2011), S. 11.  
63

  Krämer/Schmidt (2013), E V, Nr. 2.2.  



 

24 

 

3. Bedeutung und Zusammenhänge von Zielen, 
Elementen und Systematik  

3.1 Zielhierarchie und beteiligte Akteure  

Die Definition von Zielen stellt wie einleitend dargestellt einen zen-

tralen Aspekt im Rahmen von Erfolgskontrollen und der Planungspha-

se dar. VV Nr. 3.5 zu § 23 BHO schreibt in diesem Zusammenhang 

vor, dass Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Zuwen-

dungen zur Projektförderung im Rahmen übergeordneter Ziele nur 

dann veranschlagt werden sollen, wenn die Ziele für spätere Erfolgs-

kontrollen hinreichend bestimmt sind, und verdeutlicht somit die Re-

levanz der Thematik für das Zuwendungsrecht. Liegt hiermit im Rah-

men der Haushaltsaufstellung noch eine „Soll-Vorschrift“ vor, von der 

unter bestimmten Umständen Ausnahmen möglich sind, so wird das 

Vorliegen der erforderlichen Zielbestimmung durch eine entsprechen-

de Formulierung in VV Nr. 1.5 zu § 44 BHO in der Ausführungsphase 

des Haushalts zur Pflicht. Trotz der Bedeutung der Zieldefinition wird 

an dieser Stelle allerdings nicht ausgeführt, wer diese vornimmt. Ein 

erster Hinweis auf die Grundlagen der Zielbestimmung findet sich in 

VV Nr. 1 zu § 7 BHO. Hier wird dargelegt, dass der Haushaltsplan in 

aller Regel die staatlichen Aufgaben und Ziele formuliert. Folglich 

findet die Bestimmung der Ziele bereits an dieser Stelle seinen Anfang 

und zieht sich von dort aus über mehrere Ebenen.  

 

3.1.1 Verantwortlichkeiten auf politischer Ebene  

Wie einleitend dargestellt dienen Zuwendungen dazu, politische 

Schwerpunkte zu setzen und gestalterischen Einfluss zu nehmen, wo-

bei gesellschaftspolitische Ziele verfolgt werden.
64

 Die Bereitstellung 

                                                

64
  Dittrich (2013), § 23, Nr. 2.1; Mayer in Engels/Eibelshäuser (2013), § 44, Rn. 

1 f.  
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von öffentlichen Mitteln zur Erreichung dieser Ziele ist ausschließlich 

dem Gesetzgeber vorbehalten.
65

 Durch die Veranschlagung von Haus-

haltsmitteln im Haushaltsplan legitimiert der Haushaltsgesetzgeber die 

Gewährung von Zuwendungen für die Verfolgung der gesteckten Zie-

le. Diese Ziele finden sich daher im Haushaltsplan wieder.  

Gemäß § 13 Abs. 2 Satz 2 BHO ist der Haushaltsplan in Titel einzu-

teilen und die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sind nach 

§ 17 Abs. 1 Satz 1 BHO nach Zwecken getrennt zu veranschlagen. 

Entsprechend dieser Systematik ist die inhaltliche Beschreibung der 

verfolgten Ziele in der Zweckbestimmung der Haushaltstitel bzw. 

Förderansätze wiederzufinden.
66

 Um den Willen des Gesetzgebers 

möglichst genau abzubilden, sollte die Zweckbestimmung der Titel 

konkret und aussagekräftig gefasst werden. Dies gilt sowohl für den 

Fördergegenstand als auch für die globalen Förderziele. Die Beschrei-

bung kann nach Bedarf in den Erläuterungen weitergeführt werden, 

die gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 BHO ggf. für verbindlich erklärt werden 

können.
67

 Alle Ziele der einzelnen Zuwendungen, die später auf Ebene 

der zuwendungsgewährenden Stellen festgelegt werden, müssen von 

den globalen Förderzielen abgeleitet werden, die in den Zweckbe-

stimmungen der Haushaltstitel festgesetzt wurden. Folglich werden 

die Grundlagen für Erfolgskontrollen bereits auf politischer Ebene ge-

                                                

65
  Dies ergibt sich aus dem Rechtsstaatsprinzip, Art. 20 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 

28 Abs. 1 GG, dem daraus abgeleiteten Grundsatz des Vorbehalts des Geset-

zes, und der wiederum daraus abgeleiteten Wesentlichkeitstheorie. Der Ein-

griff in die Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG durch Steuererhebungen 

ist als wesentlich anzusehen. Daraus ergibt sich u.a. die Etathoheit des Parla-

ments. Epping (2012), Rn. 404 ff; Mayer in Engels/Eibelshäuser (2013), § 44, 

Rn. 83 ff.  
66

  Dommach (2008), S. 285.  
67

  Dittrich (2013), § 44, Nr. 2.1; Krämer/Schmidt (2013), B III, Rn. 60 und C I, 

Rn. 33; Mayer in Engels/Eibelshäuser (2013), § 44, Rn. 93 ff.  
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legt. Durch die Definition geeigneter Ziele kann schon an dieser Stelle 

die Qualität und Aussagekraft späterer Kontrollen beeinflusst werden.  

In der Praxis ist die Zweckbestimmung der Titel jedoch oft sehr all-

gemein gehalten oder fällt äußerst kurz aus, so dass sich der Wille des 

Gesetzgebers teils kaum hinreichend feststellen lässt.
68

 Da die weitere 

Bewirtschaftung der Fördertitel im Rahmen der parlamentarischen 

Ermächtigung und gemäß Art. 65 Satz 2 GG dem jeweils zuständigen 

Fachressort obliegt,
69

 wird eine aussagekräftige Zielbestimmung oft-

mals erst dort formuliert. In Hinsicht darauf, dass die Legitimation zur 

Bestimmung gesellschaftspolitischer Ziele beim Gesetzgeber liegt, ist 

dies als kritisch zu werten.
70

 Die Gestaltungsmöglichkeiten des Ge-

setzgebers beinhalten in dieser Hinsicht nicht nur Rechte, sondern 

auch Pflichten, denn Ziele „sind von den dafür legitimierten und ver-

antwortlichen Entscheidungsträgern im Rahmen des politischen Ent-

scheidungsprozesses vorzugeben.“
71

  

 

3.1.2 Förderprogramme und -richtlinien  

Der Haushaltsplan kann entsprechend dem Grundsatz der Jährlichkeit 

nur für ein oder maximal zwei Haushaltsjahre verabschiedet werden, 

wobei nach Jahren zu trennen ist.
72

 Die globalen politischen Förder-

ziele sind hingegen oft langfristiger Natur und werden deshalb nicht 

nur im jährlichen Haushaltsplan, sondern in Form langfristiger För-

derprogramme dargestellt. Förderprogramme sind „finanzielle Zu-

wendungen […], die zweckgebunden in Form einer Projektförderung 

                                                

68
  Mayer in Engels/Eibelshäuser (2013), § 44, Rn. 96.  

69
  Dittrich (2013), § 44, Nr. 6.7.1.  

70
  Mayer in Engels/Eibelshäuser (2013), § 44, Rn. 96 f.  

71
  BWV (1998), S. 17.  

72
  Der Grundsatz der Jährlichkeit ergibt sich aus Art. 110 Abs. 2 GG,   §§ 1, 11, 

12 BHO. Siehe z.B. Wiesner et al. (2008), S. 124 ff.  
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zur Erreichung politischer Zielsetzungen […] ausgereicht werden“
73

. 

Sie finden unter anderem in der fünfjährigen Finanzplanung des Bun-

des nach § 9 StWG Berücksichtigung.
74

 Förderprogramme dienen zu-

dem der Anmeldung der entsprechenden Haushaltsmittel bei der 

Haushaltsaufstellung.
75

  

Programme können nach der obersten Ebene der globalen Zieldefini-

tion als nächste Ebene der Zielhierarchie angesehen werden, wobei 

allerdings nicht jede Zuwendung einem Programm untergeordnet sein 

muss. In weiten Teilen der Verwaltungsvorschriften zur BHO werden 

keine Unterscheidungen zwischen verschiedenen Ebenen im Zuwen-

dungsrecht gemacht, insbesondere findet keine ausdrückliche Hierar-

chisierung statt. An einigen Stellen finden sich jedoch Hinweise auf 

die Unterteilung in Einzelmaßnahmen und Förderprogramme. So be-

sagt VV Nr. 4.2.3 zu § 44 BHO, dass die Grundlagen für Erfolgskon-

trollen sowohl für einzelne Vorhaben als auch für Förderprogramme 

gelegt werden müssen. VV Nr. 4.2.9 zu § 44 BHO spricht ebenfalls 

vom Erfolg eines Vorhabens oder eines Förderprogramms. VV Nr. 3.5 

zu § 23 BHO sowie VV Nrn. 1.5 und 11a.2 zu § 44 BHO benennen 

Förderprogramme konkret als Anwendungsbeispiel für die Verfolgung 

übergeordneter Ziele.  

Die übergeordneten Ziele, die für Förderprogramme charakteristisch 

sind, müssen sich, wie im vorangegangenen Abschnitt dargestellt, aus 

den globalen Förderzielen ableiten. Da die Zweckbestimmungen der 

Fördertitel wie beschrieben oftmals sehr allgemein gehalten sind, 

                                                

73
  IfS (2009), S. 13.  

74
  Krämer/Schmidt (2013), C I, Rn. 31.  

75
  Dittrich (2013), § 44, Nr. 6.4.  
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werden die globalen Förderziele durch die Beschreibung der Pro-

grammziele in der Regel weiter konkretisiert und operationalisiert.
76

  

Aufgrund ihres Einflusses auf die Bewirtschaftung der Haushaltsmit-

tel fallen Förderprogramme unter die Regelung des § 102 Abs. 1 Nr. 1 

BHO, wonach der Bundesrechnungshof über die Einrichtung von Pro-

grammen unverzüglich zu unterrichten ist.
77

  

In den Verwaltungsvorschriften zur BHO findet sich weiterhin der 

Begriff der Förderrichtlinien. Diese werden zum einen in VV Nr. 12.4 

zu § 44 BHO im Zusammenhang mit Weiterleitungen genannt, vor al-

lem jedoch in VV Nr. 15.2 zu § 44 BHO. Diese Vorschrift ermöglicht 

dem jeweils zuständigen Bundesministerium (im Einvernehmen mit 

dem BMF und nach Anhörung des BRH) den Erlass von Verwal-

tungsvorschriften, die Abweichungen von den VV Nrn. 1 bis 13a zu § 

44 BHO zulassen oder diese ergänzen. Der Begriff der Förderrichtli-

nien wird als Beispiel für derartige Verwaltungsvorschriften ange-

führt. Das BMF hat Grundsätze für Förderrichtlinien erlassen,
78

 die 

bei der Gestaltung solcher Richtlinien zu beachten sind. Bereits in den 

einleitenden Erläuterungen dieser Grundsätze wird allerdings darauf 

hingewiesen, dass Abweichungen von den Vorschriften der BHO nur 

dann vorzunehmen sind, wenn dies aufgrund förderspezifischer Be-

sonderheiten unumgänglich ist.
79

 Aufgrund der ohnehin großen An-

zahl Regelungen im Zuwendungsrecht ist dies zu begrüßen.
80

  

Förderrichtlinien dienen durch ihre Funktion als Verwaltungsvor-

schriften der Konkretisierung des zuwendungsrechtlichen Verfahrens 

der Maßnahmen, die im Rahmen des jeweiligen Programms durchge-

                                                

76
  Dittrich (2013), § 44, Nr. 6.4; Krämer/Schmidt (2013), B III, Rn. 60.  

77
  Dittrich (2013), § 44, Nr. 6.4.  

78
  BMF (1983).  

79
  BMF (1983), Abschnitt II.  

80
  Mayer in Engels/Eibelshäuser (2013), § 44, Rn. 37.  
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führt werden. Sie spezifizieren etwa förderfähige Maßnahmen bzw. 

den Gegenstand der Zuwendung, mögliche Zuwendungsempfänger, 

Voraussetzungen der Förderung, Zuwendungs- und Finanzierungsart 

und -form, sowie diverse weitere Details des Verfahrens. Hierdurch 

werden unter anderem
81

 die innerbehördlichen Prozesse bei der Ad-

ministration von Zuwendungen erleichtert und vereinfacht.
82

  

Während entsprechend der Systematik der BHO der funktionelle 

Schwerpunkt von Programmen auf der inhaltlichen Gestaltung der 

Förderung und der Bestimmung der übergeordneten Ziele gesetzt 

wird, liegt er bei Richtlinien folglich grundsätzlich beim Verfahren. 

Inhaltliche Überschneidungen der beiden Instrumente sind jedoch zu 

erwarten. Soll ein Programm in sachlicher und zeitlicher Hinsicht klar 

eingegrenzt werden, müssen regelmäßig etwa auch der Kreis der po-

tentiellen Zuwendungsempfänger, förderfähige Maßnahmen, Volumen 

und Laufzeit benannt werden. Feinere Details des Verfahrens sollten 

indessen gemäß der rechtlichen Systematik den Förderrichtlinien vor-

behalten sein. In der Praxis ist eine Abgrenzung der Begriffe Pro-

gramm und Richtlinie allerdings nicht immer anzutreffen. Während in 

einigen Ressorts zwischen beiden Instrumenten meist klar unterschie-

den wird (z.B. im BMBF und BMWi), wird eine Trennung in anderen 

Ressorts entweder gar nicht vorgenommen, die Trennung ist unscharf, 

oder es werden andere Begriffe verwendet.
83

  

                                                

81
  Auf die Darstellung der weiteren Merkmale und Funktionen von Förderricht-

linien als besondere Verwaltungsvorschriften (Außenwirkung, Informations-

instrument für Zuwendungsempfänger, Details des Verfahrens, Veröffentli-

chung etc.) wird aus Gründen der Übersichtlichkeit und aufgrund der gerin-

gen Relevanz für das vorliegende Thema verzichtet.  
82

  BMF (1983); Mayer in Engels/Eibelshäuser (2013), § 44, Rn. 34 ff.; Dittrich 

(2013), § 44, Nr. 6.9.1.  
83

  Dittrich (2013), § 44, Nr. 6.4.  
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Des Weiteren bedeutet die Existenz der beiden Instrumente nicht, dass 

sie zwingend gemeinsam eingesetzt werden. So werden Förderpro-

gramme zwar regelmäßig mit Hilfe von Förderrichtlinien umgesetzt,
84

 

andererseits existieren auch Förderrichtlinien ohne dahinterstehendes 

Programm.
85

  

 

3.1.3 Zielbestimmung bei Förderrichtlinien  

Sowohl Programme als auch Richtlinien müssen Erfolgskontrollen un-

terzogen werden. Liegt nun kein übergeordnetes Förderprogramm vor, 

das durch eine Richtlinie umgesetzt wird und auf dessen Zielsetzung 

die Richtlinie verweisen kann, so müssen die verfolgten Förderziele 

an anderer Stelle beschrieben werden. Damit Erfolgskontrollen direkt 

bei den Förderrichtlinien ansetzen können liegt es nahe, die überge-

ordneten Ziele dort darzustellen.
86

 Diese Vorgehensweise bewirkt zu-

dem, dass aufgrund VV Nr. 15.2 zu § 44 BHO das BMF bei der Kon-

kretisierung der Zweckbestimmung des zugrundeliegenden Haushalts-

titels beteiligt wird.
87

  

An dieser Stelle tritt wiederum die Problematik der zu allgemein oder 

zu kurz gefassten Zielformulierungen im Haushaltsplan zutage. In den 

Grundsätzen für Förderrichtlinien des BMF wird versucht, dieser 

Problemlage Rechnung zu tragen. Zunächst wird dort explizit bestä-

tigt, dass „die im Haushaltsplan ausgewiesene Zweckbestimmung […] 

                                                

84
  Mayer in Engels/Eibelshäuser (2013), § 44, Rn. 34 ff.  

85
  Z.B. die „Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zum Informationstransfer 

neuer Erkenntnisse aus Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in die land-

wirtschaftliche Praxis im Kontext der Modell- und Demonstrationsvorhaben 

Tierschutz“ vom 4. Juni 2013.  
86

  Dittrich (2013), § 44, Nrn. 6.3, 6.12.1, 6.13; Freie HH (2001), S. 13.  
87

  Dittrich (2013), § 44, Nr. 6.4; Krämer/Schmidt (2013), B III, Rn. 60; Mayer 

in Engels/Eibelshäuser (2013), § 44, Rn. 38.  
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die Zielsetzung […] nicht selten unvollständig umschreibt“
88

. Im Fol-

genden wird jedoch keine Konkretisierung der Zielsetzung, sondern 

lediglich eine Erläuterung des Zuwendungszwecks gefordert.
89

 Wie 

bei den Begriffsbestimmungen in Abschnitt 2.2.1 erläutert, muss der 

Zuwendungszweck aber von den Zuwendungs- oder Förderzielen ab-

gegrenzt werden. Eine detaillierte Beschreibung des Zwecks ist hin-

sichtlich der Schaffung einer Grundlage für Erfolgskontrollen nicht 

ausreichend. Im Gegenteil sollten gerade Förderrichtlinien ohne da-

hinterstehendes Programm möglichst genaue und detaillierte Zielbe-

stimmungen enthalten.  

Des Weiteren wird in den Grundsätzen dargelegt, dass „Förderungs-

gegenstand und Förderungsziel nicht selten übereinstimmen“
90

. Der 

Gegenstand der Förderung umfasst jedoch die einzelnen, konkreten 

Fördermaßnahmen,
91

 und ist somit allenfalls mit dem Zweck der För-

derung auf eine Ebene zu setzen, keinesfalls mit dem Förderziel. Eine 

dahingehende Klarstellung der Begriffe könnte in der Praxis bei der 

Erstellung von Förderrichtlinien hilfreich sein. Auch eine Unterschei-

dung zwischen Richtlinien im Rahmen eines Förderprogramms und 

alleine stehenden Richtlinien könnte aufgegriffen werden, um die un-

terschiedlichen Anforderungen an die Darstellung der Förderziele 

deutlich zu machen. In jedem Fall sollte an dieser Stelle ausdrücklich 

auf die Notwendigkeit hinreichend bestimmter Ziele gemäß VV Nr. 

3.5 zu § 23 BHO und VV Nr. 1.5 zu § 44 BHO hingewiesen werden.  

 

                                                

88
  BMF (1983), Abschnitt II, Nr. 1.  

89
  Ebenda.  

90
  BMF (1983), Abschnitt II, Nr. 2.  

91
  Dittrich (2013), § 44, Nr. 6.12.3.  
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3.1.4 Zielbestimmung der einzelnen Maßnahmen  

Auf der letzten Ebene steht die Zielbestimmung der einzelnen Maß-

nahmen. Diese können entweder im Rahmen eines Programms 

und/oder einer Richtlinie durchgeführt werden, oder als Einzelförde-

rung ohne übergeordnete Regelungen stehen. Je nach Ausgangslage 

werden an die zuwendungsgewährende Stelle unterschiedliche Anfor-

derungen gestellt.  

Liegt ein Förderprogramm vor, so müssen aus den übergeordneten 

Programmzielen die Ziele der einzelnen Zuwendungen abgeleitet wer-

den. Die Zieldefinition der Programme dient zudem der Konkretisie-

rung des erheblichen Bundesinteresses an der Förderung gemäß § 23 

BHO.
92

 Der Bezug der Ziele der Einzelmaßnahmen zu den Pro-

grammzielen ist in beiderlei Hinsicht so konkret wie möglich darzu-

stellen und zu begründen. Dies wird auch in VV Nr. 3.3.6 zu § 44 

BHO bei den Anforderungen an den Vermerk zur Antragsprüfung 

aufgegriffen. Existiert zwar kein Förderprogramm, wohl aber eine 

Förderrichtlinie, so ist dort nach der übergeordneten Zielbestimmung 

zu suchen, wobei die zuwendungsgewährende Stelle in der Regel bei 

der Erstellung der Förderrichtlinie mitgewirkt hat und somit mit den 

verfolgten Zielen vertraut sein sollte.
93

 Das weitere Vorgehen ent-

spricht dem bei Programmen.  

Handelt es sich um eine Einzelförderung, die weder in ein Programm 

noch in eine Richtlinie eingebettet ist, so muss die Zielbestimmung 

aus der Zweckbestimmung des Haushaltstitels und ggf. aus den Erläu-

terungen abgeleitet werden. Sollte die Zweckbestimmung des Förder-

titels nicht ausreichend konkret formuliert sein, muss an anderer Stelle 

nach Zielvorgaben gesucht werden. Dies können beispielsweise För-

                                                

92
  Dittrich (2013), § 44, Nrn. 6.4. und 6.9.1.  

93
  Dittrich (2013), § 44, Nr. 6.7.1.  
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dergesetze, Rahmenpläne, politische Konzepte oder parlamentarische 

Beschlüsse sein.
94

 Lassen sich weiterhin keine konkreten Anhalts-

punkte finden, fällt die Zielbestimmung in Bezug auf die einzelnen 

Maßnahmen letztlich der zuwendungsgewährenden Stelle zu. Der oh-

nehin weite Ermessensspielraum auf dem Gebiet des Zuwendungs-

rechts
95

 wird somit noch ausgeweitet. Hiermit wird die unterste Ebene 

der Zielhierarchie erreicht.
96

  

Im Bereich der Projektförderung werden die Zuwendungsempfänger 

darüber hinaus durch Nr. 6.2.1 der ANBest-P zu einer Gegenüberstel-

lung der erzielten Ergebnisse und der vorgegebenen Ziele verpflichtet, 

wobei allerdings keine neuen Ziele definiert oder abgeleitet werden. 

Inwiefern hier tatsächlich eine Zielerreichung und nicht eine Zwecker-

reichung gemeint ist, bleibt offen.  

 

3.2 Systematik und einzelne Elemente  

Neben der Entstehung der Zielhierarchie spielen die in VV Nr. 2.2 zu 

§ 7 BHO geforderten Elemente von Erfolgskontrollen eine zentrale 

Rolle, um die Relevanz der Planungsphase aufzuzeigen. Zunächst je-

doch lassen sich aus der rechtlichen Systematik sowohl die Stellung 

von Erfolgskontrollen in Bezug auf den Grundsatz der Wirtschaftlich-

keit ableiten, als auch die dadurch resultierenden Aufgaben von Er-

folgskontrollen.  

 

                                                

94
  Krämer/Schmidt (2013), E V, Nr. 3.2.  

95
  Dittrich (2013), § 44, Nr. 3; Mayer in Engels/Eibelshäuser (2013), § 44, Rn. 

75 ff.  
96

  Freie HH (2001), S. 6 f.  
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3.2.1 Wirtschaftlichkeit und Erfolgskontrollen  

Erfolgskontrollen stehen in enger Verbindung mit dem Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit, dem die öffentliche Haushaltsführung genügen 

muss. Dieser ist wie einleitend dargestellt durch Art. 114 Abs. 2 Satz 

1 GG in der Verfassung verankert. Der Begriff der Sparsamkeit wird 

an dieser Stelle noch nicht genannt, sondern wird erst durch § 7 Abs. 1 

Satz 1 BHO eingeführt
97

 und ist folglich als Unterfall des Grundsatzes 

der Wirtschaftlichkeit anzusehen.
98

 VV Nr. 1 zu § 7 BHO betont zu-

sätzlich, dass jegliches Verwaltungshandeln nach dem Grundsatz der 

Wirtschaftlichkeit auszurichten ist. Nach dieser Vorschrift ist sowohl 

zu untersuchen, ob eine Aufgabe durchgeführt werden muss, als auch 

wie, wobei hinsichtlich der Maßnahmenwahl die günstigste Relation 

von Mitteleinsatz und Zweck (bzw. Nutzen
99

) anzustreben ist.  

§ 7 Abs. 2 Satz 1 BHO schreibt vor, dass für alle finanzwirksamen 

Maßnahmen angemessene Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen durch-

zuführen sind. VV Nr. 2 zu § 7 BHO konkretisiert, dass Wirtschaft-

lichkeitsuntersuchungen als Instrumente für die Umsetzung des 

Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit dienen. Die hierfür verwendeten 

Methoden werden gemäß VV Nr. 2.3 zu § 7 BHO in einzel- und ge-

samtwirtschaftliche Verfahren unterteilt. Für Zuwendungen kommen 

letztere zum Einsatz, da es sich um Maßnahmen mit Außenwirkung 

handelt, bzw. da bei Zuwendungen die Außenwirkung überwiegt.
100

  

In VV Nr. 2 zu § 7 BHO werden auch Erfolgskontrollen erstmals er-

wähnt, wo sie als Teil von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ange-

                                                

97
  Bzw. erstmals durch § 6 Abs. 1 HGrG. Schmidt (2006), S. 26.  

98
  BMF (2011), S. 2; BWV (1998), S. 11; Dittrich (2013), § 7, Nr. 2.2; Gröpl 

(2011), § 7, Rn. 1; Wiesner et al. (2008), S. 106.  
99

  Janßen (1998), S. 72; Zavelberg (1986), S. 103.  
100

 Helm in Piduch (2013), § 7, Rn. 9; Freie HH (2001), S. 11; Schmidt (2006), 

S. 76.  
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führt werden. Zu beachten ist hierbei in Bezug auf die Systematik, 

dass Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in drei Aspekte unterteilt 

werden: Planung, Durchführung und Abschluss. Erfolgskontrollen 

sind wiederum nur Bestandteil der Durchführung und des Abschlus-

ses, nicht hingegen der Planung. Eine engere Verbindung zur Planung 

wird in VV Nr. 2.1 zu § 7 BHO hergestellt. In dieser Vorschrift wird 

dargelegt, dass die in der Planungsphase durchgeführten Wirtschaft-

lichkeitsuntersuchungen die Grundlage für Erfolgskontrollen bilden. 

Der explizite Begriff einer „Planungsphase von Erfolgskontrollen“ 

o.ä. existiert an dieser Stelle jedoch nicht. Zwar wird in der Literatur 

teilweise von der „Planung und Durchführung von Erfolgskontrol-

len“
101

 gesprochen, in der Systematik der BHO findet sich dies aller-

dings nicht wieder. Die Durchführung von Erfolgskontrollen hängt 

somit davon ab, ob im Rahmen der vorangegangenen Wirtschaftlich-

keitsuntersuchungen detaillierte Planungen durchgeführt und dadurch 

geeignete Grundlagen geschaffen wurden.  

In VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO werden drei Untersuchungen als mögliche 

Bestandteile von Erfolgskontrollen genannt: Zielerreichungskontrolle, 

Wirkungskontrolle und Wirtschaftlichkeitskontrolle. Es zeigt sich, 

dass Wirtschaftlichkeit hier als Unterpunkt von Erfolgskontrollen ge-

nannt wird, während es in der vorangegangenen Vorschrift umgekehrt 

war. Somit scheint die Systematik zunächst unklar. Aufschlüsse gibt 

eine Abbildung vom BMF,
102

 die auf dem in VV Nr. 2.1 zu § 7 BHO 

skizzierten Ablauf der Planungsphase basiert und diesen erweitert:  

 

 

                                                

101
 BWV (1998), S. 13.  

102
 BMF (2011), S. 11.  
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Abbildung 1:  Wirtschaftlichkeitsuntersuchung
103

  

Die beiden Punkte Planung und Erfolgskontrolle sind hiernach eindeu-

tig die Unterpunkte von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen, wobei die 

Festlegung der Kriterien für Erfolgskontrollen der Planung als letzter 

Punkt zugeordnet wird. Die Wirtschaftlichkeitskontrolle im Rahmen 

einer Erfolgskontrolle ist somit nur ein Teil der gesamten, übergeord-

neten Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, die alle anderen Teile umfasst. 

„Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen dienen deshalb einerseits als 

Planungsinstrument, andererseits als Instrument der Erfolgskontrol-

le.“
104

  

                                                

103
  BMF (2011), S. 11. Auch in VV-BHO Anhang V-1 zu § 7. Vorliegende Ab-

bildung: Eigene Nachbildung der originalen Abbildung.  
104

  Krämer/Schmidt (2013), E V, Nr. 2.2.  
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Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass Erfolgskontrollen selbst erst 

nach der Planungsphase ansetzen und auf die in der Planung gelegten 

Voraussetzungen angewiesen sind. Die Festlegung der Kriterien für 

Erfolgskontrollen steht hierbei in der Planung an letzter Stelle.  

 

3.2.2 Elemente von Erfolgskontrollen  

Erfolgskontrollen können wie im letzten Abschnitt erläutert nach VV 

Nr. 2.2 zu § 7 BHO aus bis zu drei verschiedenen Untersuchungen be-

stehen: Zielerreichungs-, Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitskontrolle. 

Wird nur eine Zielerreichungskontrolle durchgeführt, handelt es sich 

um eine einfache Erfolgskontrolle. Werden alle drei Untersuchungen 

durchgeführt, wird von einer umfassenden Erfolgskontrolle gespro-

chen. Dieses Vorgehen wird als abgestuftes Verfahren bezeichnet. Da 

die einzelnen Elemente in der Regel aufeinander aufbauen, sollten sie 

nach Möglichkeit in der vorgesehenen Reihenfolge behandelt wer-

den.
105

  

 

3.2.2.1 Zielerreichungskontrolle  

Das erste und wichtigste Element von Erfolgskontrollen ist die Zieler-

reichungskontrolle. Mit diesem Baustein wird überprüft, zu welchem 

Grad die gesteckten Ziele erreicht werden konnten. Dies wird als Ziel-

erreichungsgrad bezeichnet und bezieht sich auf die Effektivität einer 

Maßnahme. Zur Durchführung von Zielerreichungskontrollen dient 

gemäß VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO ein Soll-Ist-Vergleich. Bei diesem 

wird der Ist-Zustand nach der Beendigung einer Maßnahme (realisier-

tes Ergebnis) mit einer im Vorfeld definierten Soll-Größe verglichen 

                                                

105
  Dittrich (2013), § 44, Nr. 57.3; Dommach (2008), S. 284; BT-Drucks. 

15/2020, Nr. 3.7.4.2 - Bemerkungen des BRH (2003); Freie HH (2001), S. 

13.  
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(geplantes Ziel). Das Verhältnis der beiden Größen ergibt den Zieler-

reichungsgrad. Wurde etwa angestrebt, 500 zusätzliche Ausbildungs-

plätze zu schaffen, es konnten aber nur 400 zur Verfügung gestellt 

werden, so entspricht dies einem Zielerreichungsgrad von 80 Prozent. 

In der Literatur werden zwei weitere Verfahren für Zielerreichungs-

kontrollen vorgeschlagen: Der Ist-Ist-Vergleich vergleicht den Aus-

gangszustand „Ist vorher“ mit dem Endzustand „Ist nachher“, wäh-

rend der schwer zu handhabende Ist-Status-Quo-Vergleich das einge-

tretene mit dem hypothetischen Ergebnis vergleicht, das ohne Durch-

führung der Maßnahme eingetreten wäre.
106

 Da VV Nr. 2.2 zu § 7 

BHO den Soll-Ist-Vergleich vorschreibt, ist dieser vorrangig zu ver-

wenden.
107

  

Im Bereich des Zuwendungsrechts wird in VV Nr. 3.5 zu § 23 BHO 

gefordert, dass die Ziele „hinreichend“ bestimmt sind, um Erfolgskon-

trollen zu ermöglichen. Dieser unbestimmte Rechtsbegriff kann im 

Rahmen der Zielerreichungskontrolle dergestalt ausgelegt werden, 

dass die formulierten Ziele mindestens für einen Soll-Ist-Vergleich 

sowie für die geforderte Ermittlung des Zielerreichungsgrads geeignet 

sein müssen. Für beide Aspekte ist es notwendig, dass die definierten 

Ziele messbar und quantifizierbar sind. Weiterhin ist es für die Formu-

lierung der Ziele erforderlich, vor Beginn der Maßnahmen den Aus-

gangszustand festzustellen. Andernfalls existiert kein Bezugspunkt für 

die Festlegung einer Soll-Größe, so dass diese willkürlich und inhalt-

lich bedeutungslos wäre. Auch die Definition der Soll-Größe muss be-

reits vor Maßnahmenbeginn erfolgen. Soll beispielsweise im Bereich 

                                                

106
  Siehe z.B. BWV (1998), S. 14; Dommach (2008), S. 285; Freie HH (2001), 

S. 4; Schwarz (1983), S. 65 ff. Letzterer beschreibt zusätzlich weitere Ver-

fahren, bei denen z.B. Kontrollgruppen eingesetzt werden. Diese Verfahren 

werden hier aus Gründen der Übersichtlichkeit außer Acht gelassen.  
107

  BWV (1998), S.17; BWV (2004), Nr. 7.2.3; Dittrich (2013), § 44, Nr. 57.4; 

BMF (2011), S. 31 f.; Schmidt (2006), S. 75; Schwarz (1983), S. 67 f.  
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der Sprachförderung von Ausländern eine Zielerreichungskontrolle 

der Schulungsmaßnahmen durchgeführt werden, so muss vor Beginn 

der Schulungen das Kompetenzniveau der Teilnehmer festgestellt 

werden. Hier bietet sich als Messgröße z.B. der gemeinsame europäi-

sche Referenzrahmen für Sprachen an. Davon ausgehend ist die Soll-

Größe festzulegen, wobei eine Quantifizierung der Kompetenzniveaus 

durchzuführen ist (angestrebter Level entspricht 100 Prozent, etc.). Im 

Anschluss an die Schulungen muss eine erneute Messung des Kompe-

tenzniveaus erfolgen (Ist-Größe), um im Vergleich mit der gesetzten 

Soll-Größe den Zielerreichungsgrad zu ermitteln.
108

  

Die Relevanz der Planungsphase wird gleich mehrfach deutlich. Wur-

de einerseits im Vorfeld der Ausgangszustand nicht ermittelt, so kön-

nen die fehlenden Größen nachträglich nicht mehr beschafft wer-

den.
109

 Wurde außerdem im Vorfeld keine Soll-Größe definiert, kann 

kein Zielerreichungsgrad festgestellt werden. In diesem Fall besteht 

die Gefahr, dass das erreichte Ergebnis nachträglich als Zielgröße ge-

setzt wird, so dass automatisch ein Zielerreichungsgrad von 100 Pro-

zent erreicht wird. Das Versäumnis der Definition von Soll-Größen 

kann folglich in der Praxis dazu führen, dass die durchgeführten Maß-

nahmen ausnahmslos von Erfolg gekrönt zu sein scheinen.
110

  

VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO weist des Weiteren darauf hin, dass die ge-

setzten Ziele ggf. in Frage gestellt und überarbeitet werden müssen, 

etwa wenn sich äußere Umstände verändert haben.  

                                                

108
  Dommach (2008), S. 284.  

109
  BWV (2013), Nr. 4.9.2.  

110
  BWV (2013), Nr. 4.3.2; Freie HH (2001), S. 6; Nebel in Piduch (2013), § 

44, Rn. 11.  
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Zielerreichungskontrollen sind nach VV Nr. 11a.1 zu § 44 BHO für 

alle Zuwendungen durchzuführen.
111

 Lediglich bei Maßnahmen, bei 

denen ein Stichprobenverfahren gemäß VV Nr. 11.1.3 zu § 44 BHO 

zugelassen ist, kann die Prüfung auf die ausgewählten Fälle der Stich-

probe beschränkt werden. Diese Ausnahmeregelung ist kritisch zu be-

trachten. Wie dargelegt müssen die grundlegenden Voraussetzungen 

für den Soll-Ist-Vergleich bereits in der Planungsphase geschaffen 

werden. Zu diesem Zeitpunkt ist jedoch noch nicht bekannt, ob die 

jeweilige Maßnahme bei der Stichprobenziehung ausgewählt wird. 

Somit müssen die vorbereitenden Aspekte der Planungsphase ohnehin 

durchgeführt werden und dürfen bei keiner der Förderungen entfallen. 

Hinzu kommt, dass Erfolgskontrollen für die fachliche Beurteilung 

einer Maßnahme grundsätzlich von hoher Relevanz sind. Das BMBF 

hat diese Problematik erkannt und daher für seinen Geschäftsbereich 

bestimmt, dass diese Ausnahmeregelung nicht angewendet werden 

darf.
112

  

 

3.2.2.2 Wirkungskontrolle  

Als zweiter Untersuchungsgegenstand folgt die Wirkungskontrolle. 

Durch dieses Verfahren wird geprüft, ob eine durchgeführte Maßnah-

me für die Zielerreichung geeignet und ursächlich war, und ist eben-

falls der Effektivitätskontrolle zuzuordnen.
113

 Hierbei ist zwischen den 

Begriffen der Geeignetheit und Ursächlichkeit zu differenzieren. Bei 

der Frage, ob eine Maßnahme ursächlich für die Zielerreichung war 

wird geprüft, ob es Einflussgrößen außerhalb der Maßnahme gab, die 

                                                

111
  Die dort implizierte Unterscheidung zwischen begleitenden und abschlie-

ßenden Erfolgskontrollen durch die Formulierung einer „voraussichtlichen“ 

Zielerreichung wird in Abschnitt 3.2.3 behandelt.  
112

  Dittrich (2013), § 44, Nr. 57.4.  
113

  BWV (2004), Nr. 7.2.3; Schmidt (2006), S. 75.  
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auf das Ergebnis eingewirkt haben. Hierbei kann es sich sowohl um 

positive als auch negative äußere Einflüsse handeln. Einflussgrößen 

im Bereich der Wirtschaftsförderung können z.B. Inflation oder Wirt-

schaftskrisen sein, wobei nicht nur negative Auswirkungen auftreten 

können, sondern etwa hinsichtlich einer möglichen Exportsteigerung 

auch positive Effekte.
114

 Zudem muss analysiert werden, ob die Maß-

nahme zur Zielerreichung geeignet war. Hier fordert VV Nr. 2.2 zu § 

7 BHO die Untersuchung, welche beabsichtigten und unbeabsichtigten 

Wirkungen der Maßnahme aufgetreten sind, wobei wiederum sowohl 

die positiven als auch negativen (Neben-) Wirkungen einzubeziehen 

sind. Eine positive Wirkung wäre beispielsweise die Wertsteigerung 

von Grundstücken als Folge einer Altstadtsanierung, eine negative die 

Vernichtung der Existenzgrundlage kleiner Läden als Folge einer 

Ortsumgehungsstraße.
115

 Es wird also die Gesamtwirkung einer Maß-

nahme betrachtet, wobei sowohl direkte als auch indirekte Wirkungen 

einbezogen werden müssen.
116

 Das Vorliegen von Plangrößen ist auch 

hier unerlässlich, da ansonsten nicht wie in der VV gefordert beurteilt 

werden kann, ob eine Wirkung beabsichtigt war oder zumindest anti-

zipiert wurde. Außerdem besteht andernfalls auch bei dieser Untersu-

chung die Gefahr, dass benötigte Daten im Nachhinein ggf. nicht mehr 

beschafft werden können. Für die Durchführung von Wirkungskon-

trollen ist es folglich erforderlich, dass bereits in der Planungsphase 

Wirkungsanalysen durchgeführt und dokumentiert werden.
117

  

                                                

114
  Eigenes Beispiel.  

115
  Dommach (2008), S. 286.  

116
  Die hier besprochene Analyse der Gesamtwirkungen einer Maßnahme wird 

auch als „summativ“ bezeichnet, die Analyse der Projektgestaltung und der 

eigentlichen Durchführung hingegen als „formativ“. Hellstern/Wollmann 

(1977), S. 159 f.  
117

  BWV (1998), S. 17; BMF (2011), S. 32; Derlien (1976), S. 107 f.; Schmidt 

(2006), S. 75.  
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Wirkungskontrollen sind aufgrund der oft vielfältigen Wirkungszu-

sammenhänge deutlich aufwendiger als Zielerreichungskontrollen.
118

 

Aus diesem Grund können sie im Rahmen der Projektförderung ge-

mäß VV Nr. 11a.2 zu § 44 BHO auf solche Maßnahmen beschränkt 

werden, die übergeordneten Zielen dienen. Diese Regelung gilt somit 

insbesondere für Förderprogramme, Förderrichtlinien und weitere ge-

eignete Förderschwerpunkte mit übergeordneten Zielen.
119

 Weiterhin 

sollen Wirkungskontrollen gemäß denjenigen Bemerkungen des BRH, 

die 2006 zur Einführung der abgestuften Erfolgskontrolle geführt ha-

ben, auch bei Einzelmaßnahmen durchgeführt werden, sofern diese 

von erheblicher Bedeutung sind.
120

 Als Beispiele für derartige Ein-

zelmaßnahmen werden Projekte mit bedeutsamem Finanzvolumen o-

der erheblichen gesellschaftlichen Auswirkungen genannt. Die Begrif-

fe der Erheblichkeit und Bedeutsamkeit lassen als unbestimmte 

Rechtsbegriffe jedoch weiten Ermessensspielraum. Eine Konkretisie-

rung des Finanzvolumens oder eine beispielhafte Beschreibung rele-

vanter gesellschaftlicher Bereiche erfolgt nicht.  

Kriterien, die zur Entscheidungsfindung herangezogen werden könn-

ten, finden sich in einer Abbildung des BWV Bandes zu Erfolgskon-

trollen.
121

 In Anlehnung an die Unterscheidung der VV Nr. 2.3 zu § 7 

BHO zwischen einzel- und gesamtwirtschaftlichen Verfahren
122

 ist es 

nach den dort angeführten Voraussetzungen entscheidend, ob eine 

Maßnahme überwiegend gesamtgesellschaftliche Auswirkungen auf-

weist. Nur bei Maßnahmen ohne nennenswerte Auswirkungen kann 

                                                

118
  BWV (1998), S. 17; Dittrich (2013), § 44, Nr. 57.5; BT-Drucks. 15/2020, 

Nr. 3.7.4.2 - Bemerkungen des BRH (2003).  
119

  BWV (1998), S. 17; BT-Drucks. 15/2020, Nr. 3.7.4.2 - Bemerkungen des 

BRH (2003).  
120

  BT-Drucks. 15/2020, Nr. 3.7.4.2 - Bemerkungen des BRH (2003).  
121

  BWV(1998), S. 19.  
122

  Siehe z.B. Helm in Piduch (2013), § 7, Rn. 9; Schmidt (2006), S. 79 ff.  
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auf eine solche verzichtet werden. Dies unterscheidet sich von der 

Forderung, dass erhebliche gesellschaftliche Auswirkungen vorliegen 

müssen. Zusätzlich werden die Maßnahmen danach unterteilt, ob sie 

eine behördeninterne oder -externe Hauptzielrichtung aufweisen. Im 

Bereich des Zuwendungsrechts ist eine externe Hauptzielrichtung mit 

Wirkungen außerhalb der Behörde immer gegeben, so dass hiernach 

eine umfassende Erfolgskontrolle für ausnahmslos jede Zuwendung 

durchzuführen wäre. Das weiterhin auch an dieser Stelle angeführte 

Finanzvolumen als Entscheidungskriterium wird jedoch wiederum 

nicht genauer konkretisiert.  

Darüber hinaus mangelt es in der Literatur an Orientierungspunkten 

für die Auslegung von VV Nr. 11a.2 zu § 44 BHO. Somit besteht die 

Gefahr einer uneinheitlichen Umsetzung der Regelung in den ver-

schiedenen Ressorts, und insbesondere der Vernachlässigung von 

Wirkungskontrollen bei Projekten, für die eine solche sachgerecht und 

geboten wäre.  

 

3.2.2.3 Wirtschaftlichkeitskontrolle  

Bei der Wirtschaftlichkeitskontrolle wird gemäß VV Nr. 2.2 zu § 7 

BHO erstmals der Mitteleinsatz einer Maßnahme berücksichtigt, wäh-

rend er bei den vorangegangenen Verfahren außer Acht gelassen wur-

de. Diese Kontrolle misst daher die Effizienz einer Maßnahme.
123

 

Wirtschaftlichkeit ist ebenfalls in zweierlei Hinsicht zu betrachten. 

Einerseits fordert die VV eine Untersuchung hinsichtlich des Ressour-

cenverbrauchs, d.h. die Kontrolle der Vollzugswirtschaftlichkeit. Hier 

wird zunächst geprüft, ob das Ziel mit den in der Planung festgelegten 

Ressourcen erreicht werden konnte. Nach Möglichkeit sollte der Res-

sourcenverbrauch monetarisiert werden. Auch hier wird die Bedeu-
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  BWV (2004), Nr. 7.2.3.; Gröpl (2011), § 7, Rn. 13; Schmidt (2006), S. 75.  
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tung der Planungsphase deutlich; wurde im Vorfeld der Ressourcen-

verbrauch nicht geplant, so kann im Nachhinein nicht festgestellt wer-

den, ob unerwartete Mehrkosten entstanden sind, etwa aufgrund von 

Nachsteuerungsbedarf oder aus anderen Gründen.
124

  

Des Weiteren ist die Maßnahmenwirtschaftlichkeit zu prüfen. Hierbei 

wird ermittelt, ob der Mitteleinsatz einer Maßnahme in einem ange-

messenen Verhältnis zu den erreichten Zielen bzw. dem Ergeb-

nis/Nutzen steht. Anhand dieser Analyse muss somit die Frage beant-

wortet werden, ob das Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag ins-

gesamt zu rechtfertigen ist.
125

 Auch negative Auswirkungen, die durch 

die Maßnahme verursacht wurden, müssen als zusätzliche Kosten in 

die Betrachtung des Ergebnisses einbezogen werden.
126

 Hierbei 

kommt es zwischen Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitskontrollen 

teilweise zu Überlappungen, wenn sich negative Wirkungen einer 

Maßnahme auf die Wirtschaftlichkeit auswirken. Ein anschauliches 

Beispiel kommt aus dem Bereich der Familienförderung. Hier wurde 

bei der Wirkung verschiedener Förderinstrumente wie dem Kinder-

geld versäumt, indirekte Kosten einzubeziehen. Dadurch, dass die 

Mütter weniger arbeiten, entgehen dem Staat z.B. Steuereinnahmen 

sowie Einnahmen der Sozialversicherung, so dass neben den direkten 

Kosten für das Kindergeld indirekte Kosten in Form von Minderein-

nahmen anfallen. Es zeigt sich, dass die multikausalen Zusammen-

hänge familienpolitischer Maßnahmen bei der Planung und Gestaltung 

des Förderinstruments nicht ausreichend analysiert wurden. Diese 

Feststellung ist ein Ergebnis der Wirkungskontrolle, dass sich auf-
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  BWV (1998), S. 18; BMF (2011), S. 32 f.  
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  Dommach (2008), S. 286.  

126
  BWV (1998), S. 18; BMF (2011), S. 34.  
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grund der gestiegenen Gesamtkosten der Maßnahme wiederum auf die 

Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitskontrolle auswirkt.
127

  

VV Nr. 11a zu § 44 BHO fordert die Durchführung von Wirtschaft-

lichkeitskontrollen für dieselben Fälle wie bei Wirkungskontrollen, 

d.h. für Maßnahmen mit übergeordneten Zielen. Daher bestehen hier 

in dieser Hinsicht dieselben mit dieser Vorschrift einhergehenden 

Probleme wie bei Wirkungskontrollen.
128

  

 

3.2.3 Zeithorizont und Funktionen  

VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO unterscheidet zwischen begleitenden Erfolgs-

kontrollen während der Durchführung einer Maßnahme und abschlie-

ßenden Erfolgskontrollen nach Abschluss einer Maßnahme. Diese Un-

terscheidung wird für den Bereich der Zuwendungen zusätzlich durch 

VV Nr. 11a.1 zu § 44 BHO impliziert, in der die Formulierung einer 

„voraussichtlichen“ Zielerreichung auf die Durchführung begleitender 

Erfolgskontrollen schließen lässt. Die VV weist darauf hin, dass zwi-

schen den beiden Kontrollvarianten methodisch kein Unterschied be-

steht, jedoch begleitende Erfolgskontrollen von laufenden Beobach-

tungen abzugrenzen sind. Letztere stellen kein systematisches Prüfver-

fahren dar, sondern beinhalten primär eine bloße Sammlung von Da-

ten während der Laufzeit einer Maßnahme.
129

 Unterschiede ergeben 

sich indessen hinsichtlich des Erfordernisses der Durchführung und 

der Funktionen der beiden Kontrollarten. Abschließende Erfolgskon-

                                                

127
  Kaufmann (2007); Tagesschau Online, Familienpolitik, online verfügbar un-

ter: www.tagesschau.de/inland/familienpolitik106.html.  
128

  Zusätzlich kann auch bei der Kontrolle der Maßnahmenwirtschaftlichkeit 

zwischen einer betriebswirtschaftlichen (einzelwirtschaftlichen) und volks-

wirtschaftlichen (gesamtwirtschaftlichen) Betrachtungsweise differenziert 

werden, wobei für Zuwendungen wiederum letztere von Interesse ist. Siehe 

z.B. BWV(1998), Abbildung S. 19; Helm in Piduch (2013), § 7, Rn. 9.  
129

  Dommach (2008), S. 286.  

http://www.tagesschau.de/inland/familienpolitik106.html
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trollen sind für alle Maßnahmen durchzuführen, begleitende Kontrol-

len hingegen nur bei Maßnahmen mit einer Dauer von mehr als zwei 

Jahren sowie in sonstigen geeigneten Fällen. Dies kann z.B. geboten 

sein, wenn in der Planungsphase mit unsicheren Daten und Risikogrö-

ßen gearbeitet wurde, die einer regelmäßigen Überprüfung bedür-

fen.
130

  

Der mögliche Verzicht auf begleitende Erfolgskontrollen liegt darin 

begründet, dass diese im Sinne der VV Informationen für Nachsteue-

rungsbedarf liefern sollen. Diese Informationen können sich auf Ver-

änderungen im Umfeld beziehen oder auf Wirkungen der Maßnahme 

selbst, die nicht der Planung bzw. den Erwartungen entsprechen. Der-

artige Veränderungen können aber nur festgestellt werden, wenn die 

Erwartungen in der Planungsphase definiert wurden. In diesem Fall 

können unerwünschte Entwicklungen frühzeitig erkannt und Anpas-

sungen vorgenommen werden. Eventuell muss sogar entschieden wer-

den, ob eine Maßnahme überhaupt weitergeführt werden soll, oder ob 

die Mittel auf aussichtsreichere Projekte verlagert werden sollten. Bei 

kürzeren Maßnahmen sind derartige Umsteuerungsprozesse in der 

Regel nicht durchführbar, so dass eine begleitende Erfolgskontrolle 

entbehrlich sein kann. Bei Förderprogrammen liegt hingegen regel-

mäßig eine ausreichend lange Laufzeit für begleitende Kontrollen 

vor.
131

  

Die Funktionen abschließender Erfolgskontrollen beziehen sich natur-

gemäß nicht mehr auf Steuerung der betrachteten Maßnahme. Zu-

nächst dienen sie dem Fachbereich zur objektiven Einschätzung des 

Erfolgs einer Maßnahme und helfen, den Sachverhalt vollständig zu 

durchdringen. Falls die gesetzten Ziele nicht erreicht wurden, kann 
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  Helm in Piduch (2013), § 7, Rn. 8.  
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  BWV (1998), S. 30; BMF (2011), S. 30 ff.; Freie HH (2001), S. 8 und S. 12; 

Rechnungshof BW (2013), S. 65; Schmidt (2006), S. 75 f.  
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zudem Bedarf an weiteren Maßnahmen abgeleitet werden. Darüber 

hinaus ist der Erfahrungs- bzw. Erkenntnisgewinn zentrale Funktion 

abschließender Erfolgskontrollen. Durch sie können Ursachen für das 

Scheitern einer Maßnahme aufgedeckt werden, um ähnliche Fehler in 

der Zukunft zu vermeiden. Umgekehrt kann festgestellt werden, wel-

che Vorgehensweisen zum gewünschten Erfolg geführt haben und 

weiterentwickelt werden sollten. Hierzu zählen auch sämtliche Vorbe-

reitungen und Aktivitäten, die in der Planungsphase durchgeführt 

wurden. Um durch Erfolgskontrollen Erkenntnisse für die Planung 

und Gestaltung zukünftiger Maßnahmen ableiten zu können, ist eine 

detaillierte Dokumentation der Planung daher von hoher Relevanz.
132

  

Außerhalb des Fachbereichs erhöhen abschließende Erfolgskontrollen 

sowohl die Kontrollmöglichkeiten durch die oberste Bundesbehörde 

(sofern diese die Maßnahme nicht selbst durchgeführt hat) als auch 

durch das Parlament, und verbessern insgesamt die Transparenz staat-

lichen Handelns.
133

 Sie dienen des Weiteren dazu, den Erfolg oder 

Misserfolg einer Förderung in Bezug auf das im Vorfeld definierte 

globale Ziel an die politische Ebene zurück zu spiegeln. Sollten sich 

bestimmte Fördermaßnahmen als wenig geeignet herausgestellt haben, 

ein angestrebtes Ziel zu erreichen, können Konsequenzen aus den Er-

kenntnissen gezogen und weitere Schritte eingeleitet werden. Umge-

kehrt legitimieren positive Ergebnisse die Weiterführung erfolgreicher 

Maßnahmen und belegen den verantwortungsvollen Einsatz von Steu-

ergeldern.
134

 Diese Aspekte sind jedoch nur umsetzbar, wenn geeigne-

te Plangrößen zur Untersuchung der Zielerreichung existieren. Es soll-
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  BMF (2011), S. 30 und S. 33; BWV (2013), Nr. 5.4.4; BWV (1998), S. 19f.; 

EU Kommission (2001), S. 21; Freie HH (2001), S. 8.; Krämer/Schmidt 

(2013), E V, Nr. 2.1; Schwarz (1983), S. 151 ff.  
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  BWV (1998), S. 19 f.; Damkowski (1984), S. 116 ff.; Freie HH (2001), S. 8; 

Schwarz (1983), S. 152.  
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  Derlien (1976), S. 99.  
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te daher im Interesse desjenigen liegen, der eine gestalterische Maß-

nahme initiiert hat, Ziele zu setzen, deren Erreichung zu überprüfen, 

aus den Ergebnissen zu lernen und im Bedarfsfall Konsequenzen zu 

ziehen:  

„Wer Fördermittel vergibt, muss nicht nur Rechenschaft darüber ab-

legen, ob die Förderung Früchte getragen hat, sondern auch gleich-

zeitig Fehlentwicklungen erkennen und Lehren für künftige Förder-

entscheidungen ziehen.“
135

  

In dieser Hinsicht sind gewonnene Erkenntnisse ggf. auch geeignet, 

einen höheren Mittelbedarf oder stärkeren Bedarf an flexiblen Budge-

tierungsinstrumenten im Bereich des Zuwendungsrechts zu begründen 

(z.B. Verpflichtungsermächtigungen, Deckungsfähigkeit etc.).
136

 So-

mit besitzen Erfolgskontrollen insbesondere eine Erkenntnis-, Kon-

troll-, Dialog- und Legitimitätsfunktion.
137

  

 

3.2.4  Bedeutung der Systematik und Besonderheiten des Zu-

wendungsrechts 

Im Rahmen der Systematik von Wirtschaftlichkeit und Erfolgskontrol-

len wurde dargelegt, dass die Planungsphase keinen eigenständigen 

Bestandteil von Erfolgskontrollen darstellt, und dass die Festlegung 

der Kriterien für ihre Durchführung an letzter Stelle der Planung steht. 

Im Hinblick auf die inzwischen dargestellten Elemente von Erfolgs-

kontrollen und die Relevanz der Planung für deren Durchführung er-

geben sich verschiedene Probleme, speziell im Bereich des Zuwen-

dungsrechts.  
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  Dommach (2008), S. 282.  

136
  BMWA (2004), S. 9; BWV (1998), S. 19 f.; Freie HH (2001), S. 9.  
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  BFUB (2000), S. 23; Stockmann (2006), S. 20 f.; Schwarz (1983), S. 151 ff.  
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Grundsätzlich ist es problematisch, wenn wie entsprechend VV Nr. 

2.1 zu § 7 BHO und Abbildung 1 zuerst die Ziele festgelegt und die 

Entscheidung für eine Maßnahme getroffen werden, während die Fest-

legung der Kriterien für die Erfolgskontrolle erst zu einem späteren 

Zeitpunkt erfolgt. Denn es muss sichergestellt werden, dass diese Kri-

terien für eine Erfolgskontrolle verwendbar sind. Nun ist es jedoch 

möglich, dass im Vorfeld ein sehr „schwammiges“ Ziel definiert wur-

de, dessen Erfolg in der vorliegenden Form nicht messbar ist. Einer-

seits könnte dies darin begründet sein, dass in der Planungsphase zu 

wenig Arbeit in die Zielformulierung investiert wurde. In diesem Fall 

könnte eine Konkretisierung der Zielbestimmung eventuell nachgeholt 

werden. Andererseits könnte es sich um eine Maßnahme handeln, de-

ren Zielerreichung per se nur sehr schwer oder gar nicht feststellbar 

ist. Eine solche Maßnahme sollte in Hinblick auf ihre grundsätzliche 

Förderwürdigkeit überprüft werden:  

„Gelingt es nicht, geeignete Kennzahlen zu definieren und zu bewer-

ten, kann dies ein Indikator dafür sein, dass die Förderung entbehr-

lich ist.“
138

  

Ist es nicht möglich, den Erfolg einer Maßnahme festzustellen, so 

kann aufgrund des nicht feststellbaren Nutzens ferner auch die Einhal-

tung des verfassungsrechtlich verankerten Wirtschaftlichkeitsgebots, 

und somit auch die Rechtmäßigkeit der Maßnahme nicht sichergestellt 

werden.
139

 Wurde die Entscheidung für eine Maßnahme jedoch bereits 

getroffen oder ist sie gar abgeschlossen, ist jedwede Korrektur ausge-

schlossen. Bei der Entscheidung in der Planungsphase, ob und wie ein 

Projekt durchgeführt und welche Ziele erreicht werden sollen, muss 

                                                

138
  Rechnungshof BW (2013), S. 11.  

139
  Mayer (2000), S. 148.  
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daher gleichzeitig überlegt und festgelegt werden, wie der Erfolg der 

Maßnahmen anhand geeigneter Kriterien gemessen werden soll.  

Hinzu kommen Besonderheiten auf dem Gebiet des Zuwendungs-

rechts. VV Nr. 11a zu § 44 BHO verlangt die Durchführung von Er-

folgskontrollen bei allen Zuwendungen. Dies ist insofern unpro-

blematisch, als dass Erfolgskontrollen als Teil von Wirtschaftlich-

keitsuntersuchungen gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 BHO ohnehin für alle 

finanzwirksamen Maßnahmen und somit auch für alle Zuwendungen 

durchzuführen sind. Entsprechend dieser Vorschrift sollte allerdings 

auch eine vollständige und systematische Wirtschaftlichkeitsrechnung 

mit (mathematischen) Bewertungen der Handlungsalternativen erfol-

gen. Grundsätzlich wäre ein solches Vorgehen auch im Zuwendungs-

recht wünschenswert, insbesondere in Hinblick auf die Frage, ob der 

geplante Mitteleinsatz in einem angemessenen Verhältnis zu den an-

gestrebten Zielen und Wirkungen steht, d.h. in Bezug auf die Maß-

nahmenwirtschaftlichkeit. Hierzu könnten Kosten-Nutzen-Analysen 

nach VV Nr. 2.3.3 zu § 7 BHO, Nutzwertanalysen oder Kosten-

Wirksamkeits-Analysen verwendet werden, da für Zuwendungen ge-

samtwirtschaftliche Verfahren zur Anwendung kommen sollten, die 

auch nicht-monetäre Aspekte abbilden.
140

 Gerade bei der Planung 

größerer Förderprogramme könnte diese Betrachtungsweise oder die 

Anwendung der weiteren üblichen Verfahren der Wirtschaftlichkeits-

rechnung in Erwägung gezogen werden.
141

  

Ob Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und Erfolgskontrollen in der 

Praxis als zusammenhängende Methoden angesehen werden, ist aller-

                                                

140
  Siehe hierzu z.B. BMF (2011), S. 19 ff.; Eibelshäuser/Nowack in En-

gels/Eibelshäuser (2013), § 7, Teil 4, Rn. 46 ff.; Helm in Piduch (2013), § 7, 

Rn. 13 f.; Janßen (1998), S. 128 ff.; Schmidt (2006, S. 166; Wiesner et al. 

(2008), S. 108.  
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  Krämer/Schmidt (2013), B III, Rn. 55 f.  
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dings fraglich. Denn „die Forderung des § 7 Abs. 2 Satz 1 [BHO] 

nach einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung für alle finanzwirksamen 

Maßnahmen läuft in allen Bereichen weitgehend leer.“
142

 So hat der 

BRH 2007 bei einer Querschnittsuntersuchung von mehr als 40.000 

finanzwirksamen Maßnahmen festgestellt, dass Wirtschaftlichkeitsun-

tersuchungen in den meisten Fällen gar nicht oder nicht vollständig 

durchgeführt wurden. Kosten-Nutzen-Analysen oder Nutzwertanaly-

sen, wie sie gerade im Bereich des Zuwendungsrechts Anwendung 

finden könnten, wurden nur bei 1,5 Prozent der Maßnahmen durchge-

führt. Zwar bezog sich die Untersuchung nicht ausschließlich auf Zu-

wendungen, die Ergebnisse lassen jedoch keinesfalls den Schluss zu, 

dass bei Fördermaßnahmen regelmäßig Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chungen durch-geführt werden.
143

  

Vielmehr besteht die Vermutung, dass Erfolgskontrollen und Wirt-

schaftlichkeitsbetrachtungen in der Praxis als zwei separate Methoden 

angesehen werden, die unabhängig voneinander eingesetzt werden. 

Auch in der Literatur finden sich im Zusammenhang mit zuwendungs-

rechtlichen Vorschriften fast nie Hinweise auf die Durchführung von 

Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen.
144

 Ein in der Praxis verbreitetes 

Hilfsmittel ist beispielsweise die „Arbeitshilfe Zuwendungsrecht“ der 

BAköV.
145

 Hier stehen Erfolgskontrollen im Verfahrensablauf von 

Zuwendungen an letzter Stelle, auf Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 

wird überhaupt nicht eingegangen. Zudem wird der Nutzen einer zu-

wendungsrechtlichen Maßnahme oftmals im Rahmen der Begründung 

                                                

142
  Dittrich (2013), § 44, Nr. 57.8.  

143
  BT-Drucks. 16/7100, Nr. 3.3.1 - Bemerkungen des BRH (2007).  

144
  Eine kurze Erwähnung findet sich z.B. bei Krämer/Schmidt (2013), B III, 

Rn. 55 f.  
145

  BAköV, Arbeitshilfe Zuwendungsrecht, online verfügbar unter: 

www.lernplattform-bakoev.bund.de/data/BAKOEV/lm_data/lm_15682/ 

Zuwendung/start.html.  
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des erheblichen Bundesinteresses gemäß § 23 BHO abgehandelt.
146

 

Auch in Bezug auf die Auswahl von Förderanträgen oder Skizzen 

mangelt es in der Literatur an Hinweisen für die Anwendung der ge-

nannten Verfahren.  

Somit erhärtet sich der Verdacht, dass Wirtschaftlichkeitsuntersu-

chungen und Erfolgskontrollen de facto als getrennte Methoden ange-

sehen werden, wobei erstere für Zuwendungen weitgehend unbeachtet 

bleiben. Wird nun im Bereich von Zuwendungen erst beim Punkt der 

Erfolgskontrolle angesetzt, so besteht die Gefahr, dass durch die feh-

lende vorausgehende Wirtschaftlichkeitsuntersuchung auch die Pla-

nungsphase vernachlässigt wird oder sogar ganz entfällt, und somit 

auch die Grundlage für Erfolgskontrollen, wie sie in VV Nr. 2.1 zu § 7 

BHO gefordert wird. „Ohne eine detaillierte Planung [wird] eine Er-

folgskontrolle sehr erschwert oder sogar unmöglich.“
147

 Insbesondere 

die speziellen zuwendungsrechtlichen Vorschriften der VV Nr. 3.5 zu 

§ 23 BHO und VV Nr. 1.5. zu § 44 BHO, die eine hinreichende Ziel-

formulierung vor Veranschlagung bzw. Bewilligung der Förderung 

fordern, sind hiervon betroffen. Zudem werden teilweise Daten benö-

tigt, die sich im Nachhinein nicht mehr beschaffen lassen. Dies wird 

wie in Abschnitt 3.2.2.1 erläutert grundsätzlich die Ermittlung des 

Ausgangszustands betreffen, doch auch darüber hinaus kann es nötig 

sein, frühzeitig die Grundlage für weitere Informationserhebungen zu 

schaffen. Werden beispielsweise Daten vom Zuwendungsempfänger 

benötigt, so können nur vor Beginn einer Förderung diesbezügliche 

Pflichten bzw. Auflagen im Zuwendungsbescheid verankert wer-

den.
148

  

                                                

146
  Siehe hierzu z.B. Hugo/Sandfort in Engels/Eibelshäuser (2013), § 23, Rn. 

24; Rossi in Gröpl (2011), § 23, Rn. 27 ff.  
147

  BWV (1998), S. 12.  
148

  Freie HH (2001), S. 9 und S. 14.  
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Die Problematik der mangelhaften Planungsphase hat sich in der Pra-

xis mehrfach bewahrheitet.
149

 Darüber hinaus weist die Forderung am 

Ende von VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO, dass Erfolgskontrollen auch bei 

unzureichender Dokumentation in der Planungsphase durchzuführen 

sind, darauf hin, dass die Problematik unzulänglicher Planungsdaten 

für Erfolgskontrollen durchaus bekannt ist.  

Die Formulierung einer eigenständigen Planungsphase für Erfolgskon-

trollen - insbesondere im Zuwendungsrecht - in der Systematik der 

BHO könnte hier Abhilfe schaffen. In einer eigenständigen Planungs-

phase könnte zudem auf die Besonderheiten von Erfolgskontrollen 

eingegangen werden, etwa auf die Relevanz der Formulierung mess-

barer Ziele. „Probleme lassen sich von vornherein vermeiden, wenn 

die Konzeption der Erfolgskontrolle gleichzeitig mit der Planung […] 

festgelegt wird.“
150

 Dies bedeutet allerdings nicht, dass auf Wirt-

schaftlichkeitsuntersuchungen bei Zuwendungen verzichtet werden 

sollte. Im Gegenteil sollten auch bei der Planung von Zuwendungen 

wirtschaftliche Überlegungen von Beginn an integriert werden. Daher 

ist auch die Forderung, Erfolgskontrollen und Wirtschaftlichkeitsbe-

trachtungen grundsätzlich zu trennen, wenig zielführend.
151

 In der Li-

teratur existiert der Begriff der „Ex-ante Evaluationen“, der in der Re-

gel wie Erfolgskontrollen auch ziel-, wirkungs- und wirtschaftlich-

keitsorientierte Analysen beinhaltet, sich aber auf die Planungsphase 

von Fördermaßnahmen bezieht.
152

 Diese Art der Betrachtungsweise 

wäre auch für Erfolgskontrollen wünschenswert. Denn dadurch würde 

nicht nur der tatsächliche, sondern bereits der voraussichtliche Erfolg 

                                                

149
  BWV (1998), S. 12 f.  

150
  Freie HH (2001), S. 9.  

151
  Mayer (2000), S. 8 f.  

152
  Siehe z.B. BMWA (2004), S. 4; EU Kommission (2001); Fraunhofer Institut 

(1996), S. 20; Schwarz (1983), S. 154 f.; Silvestrini (2011), S. 121 ff.; 

Stockmann (2006), S. 17 ff.  
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ebenso wie die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme im Vorfeld inten-

siv analysiert. Hierdurch würden wiederum von Beginn an geeignete 

Messgrößen entwickelt und die sonstigen Voraussetzungen für alle 

Elemente von Erfolgskontrollen geschaffen. Dies würde sowohl eine 

optimale Grundlage für effektives und effizientes Handeln, als auch 

für die späteren Kontrollen sicherstellen.
153

  

 

4. Planung und Konzeption  

In der Planungsphase müssen wie in Abschnitt 3 beschrieben die we-

sentlichen Grundlagen für Erfolgskontrollen gelegt werden: „Zwi-

schen Planung und Erfolgskontrolle besteht weitgehende Parallelität, 

die Erfolgskontrolle lässt sich fast als Spiegelbild der Planung be-

zeichnen; wenn in der Planung gut und sauber gearbeitet wurde, er-

leichtert dies die Erfolgskontrolle; fehlte die Planung ganz oder ein-

zelne wichtige Schritte, muss oft auch die Erfolgskontrolle schei-

tern.“
154

 Um der Gefahr vorzubeugen, dass für Erfolgskontrollen rele-

vante Aspekte bei der Planung übersehen oder aus sonstigen Gründen 

vernachlässigt werden, wird die Konzeption von Erfolgskontrollen im 

Folgenden als eigenständiger Abschnitt der Planungsphase dargestellt. 

Zusätzlich werden Aspekte aus der allgemeinen Planungsphase inte-

griert, die sich mittelbar auf die Qualität von Erfolgskontrollen aus-

wirken. Hierzu zählt auch die ex-ante Analyse des Erfolgs.  

Bei der Konzeption wird nach Möglichkeit der in VV Nr. 2.1 zu § 7 

BHO dargestellte Ablaufplan der Planungsphase berücksichtigt, wobei 

die einzelnen Punkte dahingehend modifiziert werden, dass sie den 

Erfordernissen zuwendungsrechtlicher Erfolgskontrollen gerecht wer-

                                                

153
  Eine ausführliche Darstellung von Ex-Ante Evaluationen findet sich bei Sil-

vestrini (2011).  
154

  Wintrich (1988), S. 276.  
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den. Auch die Festlegung der Kriterien für Erfolgskontrollen erfolgt 

dementsprechend bereits an früherer Stelle als in der VV vorgesehen.  

 

4.1 Analyse der Ausgangslage  

Gemäß VV Nr. 2.1 zu § 7 BHO ist in der Planungsphase zunächst die 

Ausgangslage sowie der Handlungsbedarf zu analysieren. Dieser 

Punkt ist auch eine Voraussetzung für Erfolgskontrollen, da ohne 

Kenntnis der Ausgangslage schwerlich der Erfolg einer Maßnahme 

beurteilt werden kann.
155

 Zudem wird die Analyse der Ausgangslage 

für die Zielbestimmung benötigt. In der Literatur, die sich mit der all-

gemeinen Planungsphase von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen be-

fasst, wird bei dieser Analyse regelmäßig der Schwerpunkt auf eine 

finanzielle Betrachtung gelegt, die für Erfolgskontrollen im Zuwen-

dungsrecht jedoch nicht an erster Stelle steht. Weitergehende Hinwei-

se zur Gestaltung finden sich u.a. in der Literatur zu Evaluationen. 

Zwar weichen die Darstellungen dort zum Teil stark voneinander ab, 

gemeinsam mit der vorhandenen Literatur zu Erfolgskontrollen lassen 

sich aber verschiedene Aspekte identifizieren, die als Richtschnur für 

die Analyse und Beschreibung der Ausgangslage verwendet werden 

können:
156

  

 Welche Problemstellung liegt vor? Welche Schwerpunkte wur-

den identifiziert?  

 Welche Entwicklungen zeichnen sich ab?   

                                                

155
  BWV (1998), S. 25.  

156
  BMF (2011), S. 12; BMWA (2004), S. 11 ff.; BWV (1998), S. 20; EU 

Kommission (2001), S. 7; Fraunhofer Institut (1996), S. 11 ff.; Freie HH 

(2001), S. 5 f.; Schelle (2014), S. 110 ff.; Schmidt (2006), S. 198.  
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 Was sind die Ursachen hierfür? (Bsp.: Entwicklung neuer Tech-

nologien.
157

)  

 Welche Zusammenhänge bestehen?  

 Welche Akteure sind direkt beteiligt, welche sonstigen Grup-

pen/Stakeholder involviert oder (indirekt) betroffen?  

 Welche Faktoren wirken auf die Situation ein?  

 Wie kann die Situation beeinflusst werden?  

 Was sind Fakten, und was für Annahmen werden getroffen? 

(Bsp.: Netzwerkbildung führt zu Innovationsgewinnen.
158 

 Hier 

auch: Annahme der Notwendigkeit staatlichen Handelns.)  

 Sonstige relevante Aspekte? Gibt es z.B. Erfahrungen aus ver-

gleichbaren Bereichen, die sich übertragen lassen?  

Die EU Kommission rät zusätzlich zu den obigen Punkten zur Erstel-

lung eines „Problem-Baums“, durch den Probleme, Zusammenhänge 

und Einflussfaktoren visualisiert werden.
159

 Im Bereich des Zuwen-

dungsrechts ist insbesondere auf eine detaillierte Darstellung der ge-

sellschaftlichen Situation Wert zu legen, die durch die Förderung be-

einflusst werden soll. Die Analyse der Ausgangslage und die Prob-

lembeschreibung werden sich regelmäßig mit der Begründung des er-

heblichen Bundesinteresses überschneiden, gehen jedoch in vielen 

Punkten darüber hinaus. Das empfohlene Vorgehen bildet die Grund-

lage für alle folgenden Schritte und kann daher an späterer Stelle die 

Planung und Konzeption erheblich erleichtern.  

 

                                                

157
  Beispiel von Fraunhofer Institut (1996), S. 11.  

158
  Beispiel von Hupfer (2007), S. 39.  

159
  EU Kommission (2001), S. 8.  
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4.2 Zielbestimmung als zentrale Herausforderung  

„Rationales Handeln setzt Ziele voraus.“
160

 Zweiter Schritt nach der 

Analyse der Ausgangslage ist entsprechend VV Nr. 2.1 zu § 7 BHO 

die Bestimmung von Zielen, Prioritätsvorstellungen und möglichen 

Zielkonflikten. Dieser Punkt wird dahingehend erweitert, dass an die 

Zielbestimmung bestimmte Anforderungen gestellt werden, um sach-

gerechte Erfolgskontrollen zu ermöglichen. Die Definition von Zielen 

- insbesondere messbarer Ziele - ist nicht nur eine wesentliche Grund-

lage, sondern kann auch als schwierigste Herausforderung von Er-

folgskontrollen angesehen werden.
161

 Neben ihrer Funktion als Vo-

raussetzung für Erfolgskontrollen dienen Ziele einem mit dem Erfolg 

verwandten Zweck: Je genauer ein Ziel formuliert wurde, umso einfa-

cher können hiervon Maßnahmen abgeleitet werden. Ohne die Formu-

lierung konkreter Ziele ist es hingegen kaum möglich, darauf ausge-

richtete Maßnahmen zu entwickeln. Wie schon Christian Morgenstern 

treffend formulierte: „Wer vom Ziel nicht weiß, kann den Weg nicht 

haben.“
162

 Oder im neueren Sprachgebrauch: Wer das Ziel nicht 

kennt, wird den Weg nicht finden. Eine wohldurchdachte Zieldefiniti-

on ist somit sowohl eine Richtschnur für die Maßnahmengestaltung 

auf dem Weg zum Erfolg, als auch die Grundlage für die Kontrolle 

desselbigen.  

 

                                                

160
  Janßen (1998), S. 22.  

161
  Dittrich (2013), § 44, Nrn. 6.13 und 57.5; Freie HH (2001), S. 14.; Krä-

mer/Schmidt (2013), E V, Nr. 3.2.  
162

  Christian Morgenstern (1939), Titel des Werks.  
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4.2.1 Anforderungen an die Zielbestimmung  

4.2.1.1 Indikatoren und verwandte Begriffe  

Bei der Definition messbarer Ziele macht teilweise die Vielfalt der 

verwendeten Begriffe Schwierigkeiten. So ist etwa die Rede von Indi-

katoren, Kennzahlen, Kriterien, Parametern, Messgrößen und der 

Operationalisierung von Zielen.
163

 Operationalisierung bedeutet um-

gangssprachlich, dass ein Ziel „messbar gemacht“ wird. Beispielswei-

se ist das Ziel „Herstellung eines reibungslosen Verkehrsablaufs“ 

nicht messbar, wohl aber das operationalisierte Ziel „Erhöhung der 

durchschnittlichen Geschwindigkeit“.
164

 Ein operables Ziel ist folglich 

ein messbares Ziel.
165

  

Indikatoren sind allgemein „Kenngrößen, die definiert werden, um In-

formationen zu nicht unmittelbar messbaren Tatbeständen zu erfas-

sen“
166

. Im Bereich der Zieldefinition dienen Indikatoren daher als Er-

satzgrößen zur Bewertung von Zielen, die selbst nicht unmittelbar 

messbar sind. Es zeigt sich, dass die Begriffe „operable Ziele“ und 

„Indikatoren“ eng verwandt sind. Denn eine Erhöhung der durch-

schnittlichen Geschwindigkeit kann auch als Indikator dafür angese-

hen werden, dass ein reibungsloser Verkehrsablauf hergestellt wurde. 

In der Regel wird jedoch lediglich die „durchschnittliche Geschwin-

digkeit“ als Indikator bezeichnet (ohne Tendenz einer Erhöhung oder 

Verringerung). Ein Indikator kann somit als Größe angesehen werden, 

anhand der die Erreichung eines (operationalisierten) Ziels gemessen 

wird. Auch Kennzahlen, Parameter etc. sind solche Messgrößen. 

                                                

163
  Siehe z.B. BWV (1998), S. 20; BMWi (2013), S. 9 ff.; Derlien (1976), S. 

104; Dittrich (2013), § 44, Nr. 6.13; Dommach (2008), S. 285; Freie HH 

(2001), S. 5 ff.; Schmidt (2006), S. 199; Schwarz (1983), S. 59.  
164

  Schmidt (2006), S. 199.  
165

  Freie HH (2001), S. 27.  
166

  IfS (2009), S. 21.  
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Teilweise wird allerdings zwischen Kennzahlen im weiteren und en-

geren Sinne unterschieden, wobei nur erstere auch Indikatoren umfas-

sen.
167

 Der Begriff der Indikatoren wird dann für Fälle verwendet, in 

denen eine Operationalisierung besonders schwierig ist, und bei denen 

durch eine Anzahl von Hilfsgrößen bzw. Indikatoren zumindest An-

haltspunkte für die Zielerreichung gegeben werden sollen.
168

 So wird 

die Anzahl der Teilnehmer einer Veranstaltung nicht deren Erfolg 

wiederspiegeln, kann aber ggf. als erster Indikator oder Anhaltspunkt 

dafür angesehen werden.
169

   

In jedem Fall stehen sowohl Kennzahlen als auch Indikatoren mit dem 

zu untersuchenden Sachverhalt in einem kausalen Zusammenhang und 

korrespondieren mit diesem,
170

 wobei die Stärke des Zusammenhangs 

möglichst groß sein sollte. Eine explizite Unterscheidung der Begriffe 

scheint daher insbesondere auf dem Gebiet der Erfolgskontrollen we-

nig zielführend. Auch in der Praxis werden die Begriffe Indikatoren, 

Kennzahlen, Messgrößen etc. oft synonym verwendet,
171

 wobei das 

BMF den Begriff der Indikatoren vorzuziehen scheint.
172

  

Indikatoren finden indessen nicht nur bei der Messung der Zielerrei-

chung Anwendung (als Zielindikatoren
173

), sondern auch auf anderen 

Gebieten, insbesondere im Bereich der Wirkungskontrolle für kom-

plexe Maßnahmen und Programme. Die EU Kommission definiert In-

                                                

167
  Gladen (2011), S. 11.  

168
  Baum et al. (2013), S. 414; Nullmeier (2005), S. 437.  

169
 Beispiel von Freie HH (2001), S. 14.  

170
  Silvestrini (2011), S. 62.  

171
  Siehe z.B. Baum et al. (2013), S. 416 ff.; BWV (1998), S. 20; Dittrich 

(2013), § 44, Nr. 6.13; Dommach (2008), S. 285; Freie HH (2001), S. 5 ff.; 

Klages (1993), S. 43; Wintrich (1988), S. 277.  
172

  Dies lässt sich aus dem in Abschnitt 2.1.1 erwähnten Auftrag des BMF an 

das IfS ableiten, Indikatoren für die Evaluierung von Förderprogrammen zu 

entwickeln. IfS (2009).  
173

  BFUB (2000), S. 24; BMWi (2013), S. 9, Nr. 3.1.2.  
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dikatoren allgemein „als Maß für ein zu erreichendes Ziel, eine Res-

source oder eine erzielte Wirkung, für eine erfasste Qualität oder für 

eine Kontextvariable“
174

. Bei Indikatorensystemen bzw. Wirkungs-

modellen wird oftmals entsprechend der logischen Abfolge eines Pro-

jekts zwischen Input-, Output-, Ergebnis- (Outcome-), und Wirkungs- 

(Impact-) Indikatoren unterschieden.
175

 In der Literatur werden derar-

tige Modelle und Indikatoren für eine Reihe verschiedener Politikfel-

der diskutiert.
176

  

 

4.2.1.2 Zielbestimmung nach den SMART-Kriterien  

Für die Zielbestimmung hat sich über die letzten Jahrzehnte eine be-

kannte Zielsetzungsformel entwickelt, die für Erfolgskontrollen ver-

wendet werden kann und auch vom BWV empfohlen wird.
177

 Es han-

delt sich hierbei um das Akronym „SMART“, wobei jeder Buchstabe 

für eine unterschiedliche Anforderung an die Zielformulierung steht. 

Die Ursprünge des Akronyms sind umstritten, da die einzelnen Ele-

mente bereits seit langer Zeit in der Arbeitspsychologie bekannt 

sind
178

 und von verschiedenen Autoren mehrmals auf unterschiedliche 

Weise zusammengesetzt wurden, bevor die endgültigen SMART-

                                                

174
  EU Kommission (2006), S. 8.  

175
  BFUB (2000), S. 25 ff.; EU Kommission (2001), S. 11; EU Kommission 

(2006), S. 8 ff.; IfS (2009), S. 23 ff. und Tabelle 4.1, S. 60; Silvestrini 

(2011), S. 63.  
176

  Z.B. Integrationsindikatoren, Integrationsbeauftrager Berlin (2007); Indika-

toren zur Wirksamkeit von Vorschriftenumsetzungen, Hamacher et al. 

(2005); Nachhaltigkeitsindikatoren, Destatis (2014) und Heiland et al. 

(2003); Sozialindikatoren, Beywl et al. (2004).  
177

  BWV (2013), Nrn. 4.9.4 und 5.2.3.  
178

  Siehe z.B. Schwarz (1983), S. 61 ff.  
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Kriterien Gestalt annahmen.
179

 Daher existiert auch keine „richtige“ 

Auslegung des jeweiligen Buchstabens, sondern die Auslegung erfolgt 

entsprechend den Anforderungen des jeweiligen Anwendungsgebiets.  

Entsprechend der h.M. sollten gut formulierte Ziele folgende Voraus-

setzungen bzw. Kriterien erfüllen.
180

 Sie sollten:  

S   -  spezifisch, 

M  -  messbar,  

A  -  anspruchsvoll  (auch z.B.: angemessen, attraktiv, akzeptiert),  

R  -  realistisch  (auch z.B.: relevant) und  

T   -  terminiert sein.  

Ziele sollten zunächst spezifisch sein. Dies bezieht sich auf eine un-

missverständliche, konkrete Formulierung mit eindeutigem kausalem 

Bezug zur Sache, so dass keine abweichenden Interpretationen mög-

lich sind. Messbarkeit ist gegeben, wenn es sich wie dargestellt um 

operable Ziele handelt, die (anhand von Indikatoren) gemessen wer-

den können. Die Forderung nach anspruchsvollen Zielen soll verhin-

dern, dass zu niedrige Ziele gesteckt werden. Hierbei handelt es sich 

entsprechend VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO um die Soll-Größe für den Soll-

Ist-Vergleich. In dieser Hinsicht weist die SMART-Formel nicht ex-

plizit darauf hin, dass auch der Ausgangszustand zu ermitteln ist, dies 

ergibt sich lediglich aus dem Zusammenhang - denn die Soll-Größe ist 

ohne die Erhebung des Ausgangszustands als Referenzgröße wertlos.  

                                                

179
  Es wird allgemein vermutet, dass die wesentlichen Inhalte auf die Zielset-

zungstheorie (Goal-Setting-Theory) von Locke/Latham (1990) und die The-

orie des Führens durch Zielvereinbarung (Management by Objectives) von 

Drucker (1954) zurückgehen. Explizit genannt wird der Begriff der 

„SMART-Ziele“ jedoch erstmals in einem Artikel von Doran (1981).  
180

  BAG (1997), S. 21; BMI (2012), S. 18; BWV (2013), Nr. 4.9.4; EU Kom-

mission (2001), S. 13; Landesvereinigung für Gesundheit Bremen e.V. 

(2011), S. 11.  



 

62 

 

Das Kriterium anspruchsvoller Ziele ist auch hinsichtlich einer wirt-

schaftlichen Verwendung von Fördermitteln von Bedeutung. Das zu-

ständige Fachreferat wird hierdurch gezwungen, sich explizit damit 

auseinanderzusetzen, was mit einer Maßnahme eigentlich erreicht 

werden soll und welche Größenordnung der Zielerreichung erwartet 

werden kann. Dies fördert eine fachlich intensive Erarbeitung des je-

weiligen Themas. Sofern Schwierigkeiten bestehen, eine geeignete 

Soll-Größe festzulegen, sollte nach möglichst vergleichbaren Sachzu-

sammenhängen gesucht werden, die etwa mit Hilfe von Benchmar-

king als Vergleich herangezogen werden können.
181

  

Die gesteckten Ziele sollten außerdem realistisch und tatsächlich er-

reichbar sein. Zuletzt ist ein Zeitrahmen festzulegen, in dem das je-

weilige Ziel erreicht werden soll, es muss sich also um ein terminier-

tes Ziel handeln. Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass dieser Zeitraum 

nicht zwingend dem Projektzeitraum entsprechen muss, da die Zieler-

reichung wie in Abschnitt 2.2.1 dargestellt meist nicht mit der Erfül-

lung des Zuwendungszwecks gleichzusetzen ist. Insbesondere im Be-

reich von Programmen oder Förderrichtlinien haben zudem mehrere 

Projekte Einfluss auf die Zielerreichung, wobei regelmäßig unter-

schiedliche Projektzeiträume vorliegen.
182

  

Die SMART-Kriterien werden auf Bundesebene z.B. im Bereich der 

Gesundheitsförderung ausdrücklich empfohlen. So wurde im Rahmen 

des Nationalen Aktionsplans „IN FORM - Deutschlands Initiative für 

gesunde Ernährung und mehr Bewegung“ der Leitfaden „Von gefühlt 

zu gemessen“
183

 herausgegeben, der die Anwendung der SMART-

                                                

181
  Für Literatur zu Benchmarking siehe z.B. van Bandemer (2005), S. 444 ff.; 

Duda (2005), S. 40 ff.; Krömmelbein/Sieg (2008), S. 89 ff.  
182

  BAG (1997), S. 21; BMI (2012), S. 18; EU Kommission (2001), S. 13; Lan-

desvereinigung für Gesundheit Bremen e.V. (2011), S. 11.  
183

  Landesvereinigung für Gesundheit Bremen e.V. (2011).  
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Kriterien unter anderem für die Erstellung von Projektanträgen aus-

führlich erläutert und illustriert. Ein übergeordnetes politisches Ziel, 

das die SMART-Kriterien erfüllt, könnte im Bereich Gesundheit bei-

spielsweise die Reduzierung des Anteils Jugendlicher im Alter von 

zwölf bis sechzehn Jahren mit Übergewicht (entsprechend Body Mass 

Index o.ä.) innerhalb der nächsten zehn Jahre um 30 Prozent sein.
184

 

Auch die EU Kommission schlägt die Anwendung der SMART-

Kriterien bei der Formulierung von Zielen im Rahmen von Förderpro-

grammen vor.
185

  

 

4.2.2 Aufbau einer Zielstruktur  

Bei der Zielformulierung ist es grundsätzlich - auch im Hinblick auf 

die spätere Erarbeitung von Wirkungszusammenhängen - hilfreich, 

eine Zielstruktur oder ein Zielsystem zu erarbeiten. Eine Gliederung in 

Teilziele sieht schon VV Nr. 2.1 zu § 7 BHO vor, und auch das BMF 

spricht von einer Hierarchisierung der Ziele bzw. von Teil- oder Un-

terzielen.
186

 Hierbei ist zwischen verschiedenen Ausgangslagen zu un-

terscheiden. Einerseits kann es sich um die Aufteilung eines Oberziels 

in Teil- und Unterziele handeln. In diesem Fall kann die Struktur bei-

spielsweise entsprechend einer Pyramide durch Zielebenen hierarchi-

siert und geordnet werden, wobei die einzelnen Elemente wiederum 

durch Zielketten verbunden werden, um die Zielstruktur zu veran-

schaulichen. Auch Auswirkungen einzelner Ziele untereinander kön-

nen in einer solchen Struktur erfasst werden. Problematischer wird die 

Darstellung, wenn Ziele vorliegen, die untereinander priorisiert wer-

den müssen. Dies ist insbesondere dann geboten, wenn es sich um 

                                                

184
  Modifiziertes Beispiel von Landesvereinigung für Gesundheit Bremen e.V. 

(2011), S. 15.  
185

  EU Kommission (2001), S. 13.  
186

  BMF (2011), S. 22.  
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konkurrierende oder gegenläufige Ziele handelt. In diesem Fall muss 

eine Zielstruktur erarbeitet werden, aus der die Priorisierung (mit 

Haupt- und Nebenzielen) hervorgeht.
187

 Zu beachten ist, dass die Ziel-

struktur an dieser Stelle noch keine Aussagen zu den Maßnahmen ent-

hält, durch die die Ziele erreicht werden sollen. Diese Erweiterung er-

folgt erst bei der Wirkungsanalyse. Eine Überschneidung operabler 

Ziele mit übergeordneten Bezeichnungen von Maßnahmenpaketen ist 

jedoch möglich. Das folgende Beispiel aus der Gesundheitsförderung 

veranschaulicht eine mögliche Zielstruktur:  

 

Abbildung 2: Beispiel einer Zielstruktur
188

  

Bei der Erarbeitung sollten so früh wie möglich Ziele definiert wer-

den, die den SMART-Kriterien genügen, wobei auch die Leitungsebe-

ne und die Politik gefragt sind. So wurde etwa das Ziel des Klima-

                                                

187
  BMF (2011), S. 12; Dommach (2008), S. 285; Freie HH (2001), S. 14 f.; 

Krämer/Schmidt (2013), C I, Rn. 11 und E V, Nr. 3.2; Schmidt (2006), S. 

198 ff.; Wintrich (1988), S. 277.  
188

  Eigene Darstellung in Anlehnung an ein Beispiel von Landesvereinigung 

Gesundheit Bremen e.V. (2011), S. 25 ff.  
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schutzes auf europäischer Ebene durch die angestrebte Reduzierung 

des Kohlendioxid-Ausstoßes um mindestens 40 Prozent bis 2030 (im 

Vergleich zu 1990) konkretisiert.
189

 Hierbei ist es Aufgabe der Ver-

waltung, zu beraten und bei der Formulierung geeigneter Ziele zu un-

terstützen.
190

 Zwar mag etwa die Forderung nach der regelmäßigen 

Aufnahme derartiger Ziele in Regierungserklärungen noch zu optimis-

tisch sein, beispielsweise: „Diese Regierung will bis 1981 eine Steige-

rung des Pro-Kopf-Einkommens in Höhe von 3 Prozent erreichen.“
191

 

Nichtsdestotrotz wird sich die Situation nur verbessern, wenn der Be-

darf an geeigneten Zielformulierungen kontinuierlich kommuniziert 

und verdeutlicht wird.  

 

4.3 Analyse der Handlungsalternativen  

VV Nr. 2.1 zu § 7 BHO sieht als nächsten Teilaspekt der Planung das 

Aufzeigen relevanter Lösungsmöglichkeiten vor.
192

 In der Praxis folgt 

daher - auf der Basis der gesetzten Ziele - die Entwicklung von Maß-

nahmen. Dieser Schritt hängt naturgemäß von der fachlichen Ausrich-

tung des Projekts und vom jeweiligen Sachverhalt ab, so dass hierzu 

keine allgemeine Anleitung gegeben werden kann. Einige Hinweise 

zu diesem Thema finden sich in den Ausführungen des BMF.
193

 Die 

konkrete Ausgestaltung der Maßnahmen kann jedoch im nun folgen-

                                                

189
  Tagesschau Online, EU-Klimapolitik, online verfügbar unter: www.tages 

      schau.de/ausland/euklimapaket-101.html; Zeit Online, EU-Klima-politik, 

online verfügbar unter: www.zeit.de/politik/2014-10/klimaziele-eu-gipfel.  
190

  BWV (1998), S. 25; Freie HH (2001), S. 7.  
191

  Böhret (1979), S. 68.  
192

  Die in der VV weiterhin geforderte Darstellung der Nutzen und Kosten der 

Handlungsalternativen wird auf die spätere Wirtschaftlichkeitsuntersuchung 

verschoben. Die Betrachtung der finanziellen Auswirkungen auf den Haus-

halt bleibt außen vor.  
193

  BMF (2011), S. 14 f.  

http://www.tages/
http://www.zeit.de/politik/2014-10/klimaziele-eu-gipfel
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den Schritt durch die Analyse der einzelnen Handlungsalternativen 

unterstützt und optimiert werden.  

Gemäß VV Nr. 2.1 zu § 7 BHO müssen die einzelnen Lösungsmög-

lichkeiten auf ihre Eignung zur Zielerreichung untersucht werden. In 

Bezug auf die Planung von Erfolgskontrollen ist an dieser Stelle eine 

Analyse der Handlungsalternativen sowohl hinsichtlich ihrer erwarte-

ten Wirkung als auch ihrer Wirtschaftlichkeit durchzuführen. Diese 

Analysen dienen primär als planerische Grundlage für die späteren 

Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitskontrollen, wobei u.a. sichergestellt 

wird, dass alle benötigten Daten aus der Planungsphase zur Verfügung 

stehen:
194

 „Eine Wirkungskontrolle […] sollte in der Regel nicht in 

Angriff genommen werden, wenn eine Maßnahme bereits läuft oder 

weitgehend abgeschlossen ist, weil nachträglich kaum eine Chance 

besteht, die Ausgangssituation […] festzustellen und hinreichende Da-

ten für die Entwicklung der Erfolgsindikatoren zu erhalten.“
195

  

Diese Analysen sollten jedoch auch bei Maßnahmen durchgeführt 

werden, für die gemäß VV Nr. 11a.2 zu § 7 BHO keine Wirkungs- 

und Wirtschaftlichkeitskontrollen notwendig sind. Denn die Analysen 

dienen der ex-ante Betrachtung des Erfolgs und sollten im Gesamt-

konzept einer Erfolgskontrolle nicht fehlen.
196

 Die eingehende Ausei-

nandersetzung mit den Wirkungen und der Wirtschaftlichkeit einer 

Maßnahme gebieten zudem sowohl die Sorgfaltspflicht als auch der 

wirtschaftliche Umgang mit Fördermitteln.  

 

                                                

194
  BWV (1998), S. 20.  

195
  Eekhoff (1986), S. 69.  

196
  BMWi (2013), S. 3, Fußnote 4; EU Kommission (2001); Fraunhofer Institut 

(1996), S. 20.  
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4.3.1 Wirkungsanalysen  

In der Praxis besteht die Gefahr, dass auf Wirkungsanalysen verzichtet 

wird. Diese kann z.B. dadurch begründet sein, dass die in der Literatur 

vorgeschlagenen Verfahren und Wirkungsmodelle oftmals sehr kom-

plex sind oder Kenntnisse wissenschaftlich-methodischer Verfahren 

voraussetzen, etwa der empirischen Wirtschafts- und Sozialfor-

schung.
197

 Je nach Umfang eines Projekts ist die Anwendung derarti-

ger Verfahren möglicherweise nicht immer angemessen. „Ausgewi-

chen werden kann aber auf Grundsatzüberlegungen darüber, in wel-

cher Weise die Maßnahme mit der Zielsetzung zusammenhängt.“
198

  

So kann beispielsweise aus den komplexeren Wirkungsmodellen ein 

vereinfachtes, praktikables Verfahren abgeleitet werden, um Wir-

kungszusammenhänge darzustellen und zu veranschaulichen. Als 

Grundlage kann die graphische Darstellung der bereits erstellten Ziel-

struktur dienen. Diese wird um die voraussichtlichen Wirkungen er-

weitert, indem im ersten Schritt die Maßnahmen zu dem jeweiligen 

Ziel, zu dessen Erreichung sie beitragen sollen, hinzugefügt werden. 

So kann das Ziel einer Reduzierung der Stürze von Senioren durch 

verschiedene Maßnahmenpakete erreicht werden. Einerseits können 

über eine Verbesserung der Muskelkraft und Bewegungskoordination 

die körperlichen Fähigkeiten der Senioren erhöht und somit Stürze 

vermieden werden. Hier ist z.B. an eine Erweiterung des Angebots 

spezieller Fitnesskurse für Senioren, Tanznachmittage oder begleitete 

Spaziergänge zu denken, wobei die Verbesserung der körperlichen 

Fähigkeiten etwa über Belastungstests gemessen werden kann. Ande-

rerseits könnte die Sturzgefahr durch Veränderungen der wohnlichen 

Bedingungen reduziert werden. So könnten z.B. Begehungen von 

                                                

197
  Siehe z.B. BFUB (2000), S. 25 ff.; BMWi (2013), S. 10 ff.; EU Kommission 

(2006), S. 8 ff.; Freie HH (2001), S. 4; IfS (2009), S. 23 ff.  
198

  Freie HH (2001), S. 4.  
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Wohnkomplexen mit Hausverwaltungen stattfinden, Beratungen zur 

Reduzierung von Stolperfallen durchgeführt sowie die nötigen Um-

baumaßnahmen gefördert werden:
199

  

 

Abbildung 3:  Ausschnitt einer Wirkungsanalyse
200

  

Im Gesamtbild wird die Wirkungskette von der Einzelmaßnahme über 

das direkt zu beeinflussende Ziel bis hin zum übergeordneten Oberziel 

visualisiert. Im zweiten Schritt müssen sowohl positive als auch nega-

tive Nebenwirkungen der Maßnahmen eingezeichnet werden, d.h. sol-

che Auswirkungen, die mit der Zielerreichung nicht im direkten Zu-

sammenhang stehen. Der Bau seniorengerechter Wohnungen könnte 

sich beispielsweise positiv auf die generelle Lage am Wohnungsmarkt 

auswirken. Im dritten Schritt werden positive und negative Einfluss-

größen hinzugefügt, die ihre Ursache außerhalb der Maßnahmen ha-

ben, also externe Wirkungen. So wird eine generelle Wohnungsnot die 

Erhöhung der Anzahl seniorengerechter Wohnungen erschweren. Die 

Wirkungsketten können beliebig gestaltet werden, wobei eine mög-

                                                

199
  Beispiel von Landesvereinigung Bremen e.V. (2011), S. 25 ff.  

200
  Eigene Darstellung in Anlehnung an Beispiel von Landesvereinigung Ge-

sundheit Bremen e.V. (2011), S. 25 ff.  
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lichst anschauliche Struktur anzustreben ist. Neben der grafischen 

Darstellung sollte aus Gründen der Übersichtlichkeit zusätzlich eine 

separate Beschreibung der einzelnen Elemente erfolgen.
201

  

Ähnlich wie bei der Analyse der Ausgangslage sind des Weiteren die 

zugrunde gelegten Annahmen aufzuzeigen, bzw. es muss erläutert 

werden, welche Prämissen für das Eintreten einer gewünschten Wir-

kung vorliegen müssen.
202

 Annahmen sind zu begründen, z.B. aus 

welchem Grund die Förderung von Netzwerkbildung zu Innovations-

gewinnen führt.
203

 Sollten bei der Analyse Faktoren identifiziert wer-

den, die mit Unsicherheit behaftet sind, so ist auch dies kenntlich zu 

machen. Im Fall größerer Risiken kann es notwendig sein, eine umfas-

sende Risikobewertung durchzuführen, wie es § 7 Abs. 2 BHO for-

dert. Auch die EU Kommission befürwortet dies: „Risk management 

is a fundamental part of programme design.“
204

 Hilfestellung für die 

Durchführung von Risikobewertungen findet sich je nach Sachlage in 

der Literatur.
205

  

Zuletzt muss untersucht und dokumentiert werden, welche Daten er-

hoben werden müssen, um die Wirkungen erfassen zu können. Eine   

                                                

201
  Die vorgestellte Darstellung leitet sich aus einer Vereinfachung der in Ab-

schnitt 4.2.1.1 vorgestellten Wirkungsmodelle ab, wobei der Input außer 

Acht gelassen wird. Auch kann für eine vereinfachte Darstellung neben dem 

Output auf eine Unterscheidung zwischen Ergebnis (Outcome) und Wirkung 

(Impact) verzichtet werden. Siehe z.B. BFUB (2000), S. 24; Klages (1993), 

S. 42; Nullmeier (2005), S. 431.  
202

  BMF (2011), S. 14 f.; IfS (2009), S. 61; Silvestrini (2011), S. 68 ff.  
203

  Beispiel von Hupfer (2007), S. 39.  
204

  EU Kommission (2001), S. 17.  
205

  Siehe z.B. DeMarco/Lister (2003); Rohrschneider (2006); Schelle (2014), S. 

119 ff.; Schnorrenberg/Goebels (1997).  
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graphische Darstellung könnte etwa wie folgt aussehen:  

 

Abbildung 4:  Erweiterte Wirkungsanalyse
206

  

Derartige Wirkungsanalysen unterstützen die späteren Kontrollen ne-

ben den bereits erläuterten Aspekten dadurch, dass sie die Identifizie-

rung der Ursachen erheblich erleichtern, wenn ein (Teil-) Ziel nicht 

erreicht werden konnte. Bei begleitenden Erfolgskontrollen kommt 

eine solche Analyse z.B. zum Einsatz, um die Auswirkungen neu auf-

getretener externer Einflüsse, eingetretener Risiken oder unerwarteter 

Abweichungen vom geplanten Projektverlauf auf die Zielerreichung 

abschätzen und rechtzeitig Informationen für Nachsteuerungsbedarf 

liefern zu können. Die Qualität der Kontrollen wird somit wiederum 

durch die Qualität der in der Planung durchgeführten Analysen beein-

flusst.
207

  

                                                

206
  Eigene Abbildung.  

207
  BMF (2011), S. 31 f.; BMWi (2013), S. 24; BWV (1998), S. 17; BWV 

(2013), Nr. 5.3; Silvestrini (2011), S. 169; Wintrich (1988), S. 278.  
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Zu beachten ist, dass wie in Abschnitt 3.2.2.2 dargestellt, im zweiten 

Schritt nicht nur positive, sondern auch mögliche negative Auswir-

kungen der Maßnahmen in Betracht gezogen werden müssen. Wir-

kungsanalysen bereiten hierdurch nicht nur die Wirkungskontrollen 

optimal vor, sondern geben zusätzlich Hinweise auf die Maßnahmen-

gestaltung. Denn im Rahmen der Planungsphase ist es oftmals noch 

möglich, durch geeignete Vorkehrungen oder geringfügige Planände-

rungen negative Auswirkungen zu vermeiden oder ihnen zumindest 

vorzubeugen. Eventuell wird an diesem Punkt sogar festgestellt, dass 

eine Maßnahme mit einem so hohen Risiko negativer Auswirkungen 

behaftet oder riskanten negativen externen Einflüssen in einem sol-

chen Maß unterworfen ist, dass eine Durchführung nicht zu verant-

worten wäre. Ähnlich verhält es sich bei „Mitnahme-Effekten“, die 

vorliegen, wenn ein Zuwendungsempfänger eine Maßnahme auch oh-

ne Förderung durchgeführt hätte.
208

 Diese können ebenfalls ggf. ver-

hindert werden, wenn die Gefahr ihres Auftretens früh genug erkannt 

wird.
209

  

Je nach Art und Umfang eines Projekts kann der Aufwand für die 

Wirkungsanalyse variieren. Bei größeren Maßnahmen oder Förder-

programmen sollte auf komplexere Wirkungsmodelle zurückgegriffen 

werden, die den Erfordernissen umfangreicher Projekte gerecht wer-

den. Diese arbeiten unter anderem mit den in Abschnitt 4.2.1.1 vorge-

stellten Wirkungsindikatoren und werden auch von der EU Kommis-

sion empfohlen.
210

  

                                                

208
  BWV (1998), S. 24; IfS (2009), S. 20; Krämer/Schmidt (2013), E V,  

Nr. 3.5; Rechnungshof BW (2013), S. 58.  
209

  BMF (2011), S. 32; BWV (1998), S. 17; BWV (2013), Nr. 5.3.  
210

  EU Kommission (2006), S. 9.; IfS (2009), S. 18 ff. Für weitere Wirkungs-

modelle siehe z.B. Vedung (1999), S. 144 ff. Eine alternative graphische 

Darstellungsweise komplexer Wirkungszusammenhänge findet sich z.B. bei 

Hellstern/Wollmann, S. 162.  
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4.3.2 Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen  

Bei Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen ist wie in Abschnitt 3.2.2.3 er-

läutert zwischen Vollzugs- und Maßnahmenwirtschaftlichkeit zu un-

terscheiden. Die Planungsphase dient hinsichtlich der Vollzugswirt-

schaftlichkeit primär dazu, den Ressourcenverbrauch zu antizipieren. 

Diese Größe wird wiederum für die Durchführung von Erfolgskontrol-

len als Vergleichswert benötigt. Folglich muss an dieser Stelle eine 

ausführliche Planung der Ressourcen erfolgen und dokumentiert wer-

den.
211

  

Die Betrachtung der Maßnahmenwirtschaftlichkeit soll sicherstellen, 

dass die Handlungsalternative mit der günstigsten Relation von Nut-

zen und Mitteleinsatz gewählt wird. Der Mitteleinsatz lässt sich bei 

Fördermaßnahmen in der Regel problemlos bestimmen, zusätzlich 

können ggf. die üblichen Verfahren der Investitionsrechnung zum 

Einsatz kommen. Es verbleibt somit die Frage des Nutzens der Maß-

nahmen. In der Theorie sollten hierfür im Bereich des Zuwendungs-

rechts primär Kosten-Nutzen-Analysen und Nutzwertanalysen ver-

wendet werden. Wie in Abschnitt 3.2.4 diskutiert besteht allerdings 

die Vermutung, dass diese Verfahren in der zuwendungsrechtlichen 

Praxis kaum Anwendung finden. Insbesondere eine Monetarisierung 

des Nutzens kann in vielen Bereichen schwer durchführbar sein oder 

auf Widerstand stoßen. Der Nutzen kann jedoch anhand anderer Krite-

rien eingeschätzt werden, die in engem Zusammenhang mit Erfolgs-

kontrollen stehen.
212

  

Den zentralen Hinweis auf den Nutzen einer Maßnahme gibt die Qua-

lität der Zielformulierung und der Wirkungsanalyse der jeweiligen 

Maßnahme. Je genauer sich die Kriterien für die Zielerreichung einer 

                                                

211
  BWV (1998), S. 18; BMF (2011), S. 32 f.  

212
  BMF (2011), S. 21.  
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Maßnahme im Vorfeld definieren lassen, umso besser kann auch der 

voraussichtliche Nutzen dieser Maßnahme eingeschätzt werden. Ist es 

nicht möglich, Ziele z.B. gemäß den SMART-Kriterien zu definieren, 

und gelingt es insbesondere nicht, messbare Ziele zu finden, so ist es 

kaum möglich, den Nutzen der betroffenen Maßnahme abzuschätzen. 

Folglich kann auch die Argumentation, mit der die Kosten einer sol-

chen Maßnahme gerechtfertigt werden sollen, nur ins Leere laufen. 

Ähnlich verhält es sich mit den Wirkungen einer Maßnahme - sind 

diese kaum absehbar, nur schwer beschreibbar, oder besteht ein frag-

würdiger kausaler Zusammenhang, kann der Nutzen dieser Maßnahme 

schwerlich begründet werden. Im Zusammenhang mit Förderpro-

grammen ersetzt das BMF den Begriff „Nutzen“ sogar durch die Wir-

kung: „[…] Mit einem vorgegebenen Haushaltsansatz soll eine 

größtmögliche Wirkung im Sinne der Zielsetzung der Förderung er-

zielt werden.“
213

 Je mehr eine Maßnahme unter Berücksichtigung aller 

Wirkungen zu der Erreichung eines gut definierten Ziels beiträgt, um-

so größer wird folglich auch ihr Nutzen sein. Somit können neben der 

Durchführung der üblichen Wirtschaftlichkeitsrechnungen auch diese 

Kriterien für die Analyse des Nutzens einer Maßnahme herangezogen 

werden.
214

  

Werden derartige Kriterien in der Planungsphase nicht berücksichtigt, 

so wird hierdurch die Analyse des Nutzens bei der späteren Erfolgs-

kontrolle erheblich erschwert oder sogar unmöglich, und somit auch 

die Überprüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Fördermittel.
215

 

Der BWV weist zudem darauf hin, dass bei wesentlichen Änderungen, 

die aufgrund einer begleitenden Erfolgskontrolle erfolgen, auch die 

                                                

213
  Ebenda, S. 22.  

214
  BT-Drucks. 16/7100, Nr. 3.2.2 - Bemerkungen des BRH (2007).  

215
  Zavelberg (1986), S. 117.  
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Wirtschaftlichkeit erneut überprüft werden sollte.
216

 Ohne eine geeig-

nete vorangegangene Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist auch dies 

nicht möglich bzw. wird unnötig erschwert. Um die Entscheidungs-

findung für die Erfolgskontrolle nachvollziehbar zu machen, sollte der 

abgeleitete Nutzen der einzelnen Handlungsalternativen daher unter 

Zuhilfenahme der genannten Kriterien deutlich und transparent erläu-

tert werden. Aus dem gleichen Grund sollte auch begründet werden, 

weshalb eine Alternative nicht gewählt wurde, und welche Annah-

men
217

 getroffen wurden.
218

  

 

4.4 Inhaltliche und zeitliche Ablaufplanung  

Im letzten Schritt der Planung von Erfolgskontrollen muss eine Über-

sicht darüber erstellt werden, welche Daten benötigt werden, wie diese 

erhoben und ausgewertet werden sollen, wie die Verantwortlichkeiten 

verteilt sind und welche weiteren Schritte durchzuführen sind. Zudem 

muss ein Struktur- und Ablaufplan in zeitlicher Hinsicht sowie eine 

detaillierte Beschreibung der geplanten Maßnahmen angefertigt wer-

den. Je gründlicher diese Punkte in der Planung bearbeitet werden, 

umso einfacher gestaltet sich die spätere Erfolgskontrolle.  

 

                                                

216
  BWV (2013), Nr. 5.4.4.  

217
  Sofern die Entscheidung für eine Maßnahme von unsicheren Annahmen ab-

hängt, kann an dieser Stelle ggf. eine Sensitivitäts- oder Szenarioanalyse für 

die Entscheidungsfindung notwendig sein. Eine vorgeschaltete Risikobe-

trachtung ist an dieser Stelle nicht mehr notwendig, sofern sie bereits bei den 

vorhergehenden Analysen durchgeführt wurde und die Risiken somit auch 

an dieser Stelle mit einbezogen werden. Siehe z.B. BMF (2011), S. 27 f.  
218

  BT-Drucks. 16/7100, Nr. 3.3.2.1 - Bemerkungen des BRH (2007); BMF 

(2011), S. 123.  
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4.4.1 Datenerfassung  

Zunächst muss gemäß VV Nr. 11a.2 zu § 44 BHO entschieden wer-

den, ob für den jeweils vorliegenden Fall, wie in Abschnitt 3.2.2 er-

läutert, eine einfache Erfolgskontrolle (Zielerreichungskontrolle) ge-

nügt, oder ob eine umfassende Erfolgskontrolle (inklusive Wirkungs- 

und Wirtschaftlichkeitskontrolle) sachgerecht ist. Darauf aufbauend 

muss anhand der erarbeiteten Ziele und Analyseergebnisse festgelegt 

werden, welche Daten erhoben werden müssen. Dies können sowohl 

Daten sein, die unmittelbar aus dem Projekt selbst resultieren, als auch 

externe und statistische Daten. Auch die technische Erfassung, Aufbe-

reitung und Speicherung der Daten muss geplant werden. Besonderes 

Augenmerk ist auf die Erfassung des Ausgangszustands und derjeni-

gen Daten zu legen, die während der Projektdurchführung erhoben 

werden müssen und nachträglich nicht mehr beschaffbar sind. Bei be-

gleitenden Erfolgskontrollen steht die Erfassung der Daten bzw. Indi-

katoren im Vordergrund, die eventuellen Nachsteuerungsbedarf anzei-

gen sollen. Auch eine Überprüfung der zugrunde gelegten Annahmen 

und Risiken ist einzuplanen.
219

  

 

4.4.2 Zeitplanung und Verantwortlichkeiten  

Der Zeitplan muss sowohl die Zeitpunkte der Datenerhebungen als 

auch der eigentlichen Durchführung der begleitenden und abschlie-

ßenden Erfolgskontrollen enthalten. VV Nr. 2.2 zu § 7 BHO weist da-

rauf hin, dass für die Durchführung begleitender Kontrollen individu-

elle Zeitpunkte definiert werden müssen, an denen abgrenzbare Er-

gebnisse oder Teilrealisierungen zu erwarten sind. In vielerlei Hin-

sicht wird sich der Zeitplan an dem Projektplan orientieren, sich aller-
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  BMF (2011), S. 31; BWV (1998), S. 21; EU Kommission (2001), S. 22 f.; 

IfS (2009), S. 62; Janßen (1998), S. 195 f.  
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dings nicht in allen Punkten mit diesem überschneiden. So muss die 

Erhebung des Ausgangszustands regelmäßig vor Maßnahmenbeginn 

stattfinden und sich somit an dem Projektstart ausrichten. Insbesonde-

re die Zielerreichung wird jedoch, wie in Abschnitt 2.2.1 dargelegt, in 

den meisten Fällen nicht mit der Erfüllung des Zuwendungszwecks 

einhergehen. Gerade bei Förderprogrammen oder Richtlinien wird 

dies grundsätzlich der Fall sein. Somit ist ein geeigneter Zeithorizont 

für die Kontrolle der Zielerreichung einzuplanen. Ein Problem stellt 

sich bei Einzelprojekten, wenn die zuwendungsgewährende Stelle 

vorwiegend mit befristeten Projektstellen ausgestattet ist. In diesen 

Fällen stehen die Mittel für Projektmitarbeiter in der Regel nur bis 

zum Abschluss des eigentlichen Projekts zur Verfügung, so dass nach 

Projektablauf ggf. keine Projektmitarbeiter mehr für die Analyse der 

späteren Zielerreichung vorhanden sind. Dieses Problem muss über 

eine geeignete Festlegung der durchführenden Stelle der abschließen-

den Erfolgskontrolle gelöst werden. Ansonsten kann für die Zeitpla-

nung die allgemeine Literatur zur Projektplanung
220

  herangezogen 

werden, um z.B. eine sinnvolle Gliederung in Abschnitte oder Ar-

beitspakete vorzunehmen und Meilensteine zu definieren.
221

  

Um sicherzustellen, dass alle Daten wie geplant erhoben und die Er-

folgskontrolle insgesamt wie vorgesehen durchgeführt wird, müssen 

die Zuständigkeiten soweit wie möglich im Vorfeld bestimmt werden. 

Dies schließt auch Tätigkeiten wie die Aufbereitung und Auswertung 

der Daten oder das Anfertigen von Berichten ein. Falls die Mitarbeit 

oder Hilfe von externen Stellen benötigt wird, sind auch hierfür die 
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notwendigen Schritte einzuleiten. Die Verantwortlichkeiten sind be-

sonders sorgfältig für den Fall festzulegen, dass bei einer begleitenden 

Erfolgskontrolle Nachsteuerungsbedarf festgestellt wird, da gerade in 

diesen Situationen oftmals erhöhter Arbeitsaufwand unter knappen 

zeitlichen Ressourcen anfällt.
222

  

 

4.4.3 Auflagen im Zuwendungsbescheid  

Nach VV Nr. 4.2.9 zu § 44 ist es möglich, Auflagen gemäß § 36 Abs. 

2 Nr. 4 VwVfG in den Zuwendungsbescheid einzubinden, um beglei-

tende und abschließende Kontrollen des Erfolgs zu ermöglichen.
223

 

Von diesem Instrument kann ausschließlich in der Planungsphase Ge-

brauch gemacht werden, da die Zuwendungsempfänger nachträglich 

nicht mehr zu den gewünschten Auflagen verpflichtet werden können. 

Durch Auflagen können vom Zuwendungsempfänger benötigte Daten 

eingefordert werden. Als Beispiel kann die Förderung von Modell- 

und Demonstrationsvorhaben im Bereich Landwirtschaft dienen.
224

 

Hier spielt etwa die Durchführung von Hoftagen eine Rolle, um die 

Anwendbarkeit neuer Verfahren in der Praxis zu demonstrieren. Die 

Zuwendungsempfänger können durch Auflagen etwa dazu verpflichtet 

werden, die Anzahl Besucher sowie deren wesentliche Merkmale hin-

sichtlich ihrer landwirtschaftlichen Ausrichtung zu erheben. So kann 

z.B. festgestellt werden, welche Breitenwirkung die Hoftage erzielt 

haben. Zusätzlich kann durch Fragebögen die Qualität und Akzeptanz 

der Veranstaltungen untersucht werden. Die Einbindung von Auflagen 

in den Zuwendungsbescheid wird aus Gründen der Planungssicherheit   
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sogar von einigen Zuwendungsempfängern gefordert:  

„Eine Erfolgskontrolle kann im Prinzip nur ordnungsgemäß und zu 

wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen durchgeführt werden, wenn 

sie bereits bei der Zielbestimmung bedacht und planerisch mit ange-

legt worden ist. Erforderliche Messgrößen zur Erfolgskontrolle sind 

im Interesse der Planungssicherheit bereits im Zuwendungsbescheid 

festzulegen.“
225

  

Zusätzlich müssen Regelungen für den Fall getroffen werden, dass ein 

Zuwendungsempfänger die Auflagen nicht oder nur teilweise erfüllt. 

Dies trifft insbesondere auf solche Auflagen zu, die erst nach Erfül-

lung des eigentlichen Zuwendungszwecks bzw. nach Beendigung des 

Projekts fällig werden, wenn sämtliche Fördermittel bereits geflossen 

sind. Hier besteht ein erhöhtes Risiko, dass das Interesse des Zuwen-

dungsempfängers an einer nachträglichen Mitwirkung gering ist.
226

  

 

4.4.4 Maßnahmenbeschreibung  

Es empfiehlt sich, am Ende der Planungsphase für jede Maßnahme ei-

nen kurzen Steckbrief zu entwickeln, der die wichtigsten damit ver-

bundenen Aspekte enthält. Hierbei sollten neben einer genauen Be-

schreibung der geplanten Aktivitäten auch der Zielbezug, Wirkungen, 

beteiligte Akteure und Zielgruppen dargestellt werden. Hinzu kom-

men mögliche Risiken, Annahmen und externe Einflüsse, die die 

Durchführung beeinflussen könnten und ggf. im Laufe des Projekts 

durch eine begleitende Erfolgskontrolle überwacht werden müssen. 

Auch die voraussichtlichen Kosten sollten umrissen werden. Ein Bei-

spiel für diese Art Steckbrief findet sich bei der abschließenden Eva-
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luation des Bundesprogramms Ökologischer Landbau,
227

 die 2004 im 

Auftrag der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung durchge-

führt wurde. Hier wurde in den Anhang des Evaluationsberichts für 

jede Maßnahme eine einseitige Beschreibung aufgenommen, in der 

Ziele (wenn auch nicht entsprechend den SMART-Kriterien), Ziel-

gruppen, Zeitrahmen, Aktivitäten, Zielgruppenerreichung und Kosten 

erläutert werden.
228

 Diese Darstellung muss zwar für die Planungspha-

se insbesondere noch um Wirkungen, Annahmen und Risiken erwei-

tert werden, kann jedoch als ein gelungenes Beispiel für eine über-

sichtliche und anschauliche Darstellungsweise dienen.  
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5. Probleme, Grenzen und Lösungsmöglichkeiten  

5.1 Ursachen mangelhafter Zielbestimmungen  

Ein häufig genanntes Problem der für Erfolgskontrollen zuständigen 

Mitarbeiter ist die Definition geeigneter Ziele.
229

 Fraglich ist, wo die 

Ursachen dieser Schwierigkeiten liegen. Einerseits könnten die Prob-

leme dadurch begründet sein, dass die Mitarbeiter nicht das nötige 

Wissen besitzen, um Erfolgskontrollen durchzuführen. In diesem Fall 

könnte die Situation durch Fortbildungsmaßnahmen verbessert wer-

den. Die Ursachen der Probleme könnten jedoch auch in der Maß-

nahme an sich liegen. Dies veranschaulicht ein Beispiel aus dem Be-

reich der Kulturförderung. Der Beauftragte der Bundesregierung für 

Kultur und Medien (BKM) unterstützt unter anderem ein Kinderfilm-

festival. Laut Veranstalter soll das Festival die Medienkompetenz und 

Wahrnehmungsgewohnheiten der Kinder schulen und ihnen fremde 

Kulturen verständlich machen. Es liegt also eine ausgesprochen vage 

Zielformulierung vor. Als Nebenziel sollen Lehrkräfte darin unter-

stützt werden, Film- und Medienpädagogik in den Unterricht einzu-

bauen.
230

  

Auch hier stellt sich das Problem einer eindeutigen, nachvollziehbaren 

Zielformulierung, die idealerweise den SMART-Kriterien genügt. Zur 

Untersuchung der Maßnahme könnte z.B. eine groß angelegte Studie 

durchgeführt werden, die Befragungen der Kinder, Eltern und Lehrer 

einschließt. Diese müssten sowohl vor dem Filmfestival durchgeführt 

werden, um den Ausgangszustand zu erfassen, als auch mit gewissem 

zeitlichen Abstand nach dem Festival. Bei einer solchen Studie sollten 

zudem Kontrollgruppen gebildet werden, um die Entwicklung der 

Kinder ohne Festival festzustellen. Vermutlich wäre die Beauftragung 
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diverser externer Experten vonnöten, etwa aus dem Bereich der Kin-

derpsychologie oder Medienforschung. Insgesamt müsste ein enormer 

Aufwand betrieben werden. Ob durch die Einbindung von Experten 

eine Formulierung geeigneter Ziele und eine Überprüfung der Zieler-

reichung tatsächlich ermöglicht würden, wäre jedoch auch durch diese 

Vorkehrungen nicht hinreichend gesichert, da die betroffene Thematik 

grundsätzlich sehr schwer fassbar ist. Es liegt folglich eine Maßnahme 

vor, bei der eine geeignete Zielbestimmung und -messung auch hin-

sichtlich des damit verbundenen Aufwands kaum durchführbar ist.  

Es wurde bereits in Abschnitt 3.2.4 dargestellt, dass ein solches Pro-

jekt hinsichtlich seiner grundsätzlichen Förderwürdigkeit in Frage zu 

stellen ist. Insbesondere sollte in einem solchen Fall geprüft werden, 

ob Alternativen zur Förderung denkbar sind. Im vorliegenden Beispiel 

ergibt sich eine Alternative bereits aus den verfolgten Nebenzielen: 

Lehrkräfte sollen darin unterstützt werden, Film- und Medienpädago-

gik in den Unterricht einzubauen. Als Alternative zum Filmfestival 

könnte die Verbesserung der Medienkompetenz der Kinder in den all-

gemeinen Lehrplan aufgenommen werden. Durch dieses Vorgehen 

würden zudem weitaus mehr Kinder erreicht als durch ein einziges 

Festival, so dass die Breitenwirkung deutlich größer wäre. Problema-

tisch wäre allerdings, dass die Kompetenz für schulische Bildung bei 

den Ländern liegt,
231

 so dass dies nicht mehr in den Verantwortungs-

bereich des BKM fällt. Das Problem läge bei dieser Alternative somit 

nicht nur in der Maßnahme selbst, sondern auch auf politischer Ebene.  

Eine weitere mögliche Ursache mangelhafter Zielbestimmungen liegt 

in einem bewussten Verzicht auf die Formulierung geeigneter Ziele, 

um keine Ansatzpunkte für Kritik an einer Maßnahme zu bieten. Dies 

ist insofern nachvollziehbar, als dass insbesondere bei Maßnahmen 
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mit fragwürdiger Wirkung das Risiko von Kritik hoch ist: „Die Be-

fürchtung, […] dass negative […] Ergebnisse als persönliches Versa-

gen bei der Programmgestaltung interpretiert […] werden […] mag 

dann besonders groß sein, wenn die Programmverantwortlichen sich 

selbst über die Wirksamkeit ihrer Programme nicht ganz sicher sind, 

was etwa dann der Fall sein dürfte, wenn ein Programm im politi-

schen Entscheidungsprozess bewusst über seinem Wert verkauft 

wird.“
232

 Diese Befürchtung gilt sowohl für die fachlich zuständige 

Stelle als auch für die Politik, die ebenfalls an den Erfolgen ihrer 

Maßnahmen gemessen wird.
233

  

Es ist nicht auszuschließen, dass ähnliche Probleme und Interessenla-

gen bei einer Vielzahl von Maßnahmen vorliegen. Derartige Einflüsse 

auf die Zielbestimmung dürfen jedoch nicht dazu führen, dass Maß-

nahmen durchgeführt werden, die sich keinerlei Erfolgskontrolle un-

terziehen und bei denen somit der verfassungsmäßig verankerte 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit außer Acht gelassen wird. „Wenn 

[…] keine nachvollziehbaren Ziele benannt werden können, muss auf 

die Förderung verzichtet werden.“
234

  

 

5.2 Angemessenheit und Akzeptanz  

Eine Grenze für Erfolgskontrollen - und somit auch für ihre Planung - 

resultiert aus dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. Ein ausdrückli-

cher Hinweis hierauf findet sich in § 7 Abs. 2 Satz 1 BHO. Die Forde-

rung nach Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für alle finanzwirksa-

men Maßnahmen wird an dieser Stelle dadurch spezifiziert bzw. ein-
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geschränkt, dass diese Untersuchungen angemessen sein müssen. Wie 

bei der Wahrnehmung jeder anderen Aufgabe ist daher auch bei Er-

folgskontrollen darauf zu achten, dass der Aufwand in einem ange-

messenen Verhältnis zum Nutzen steht, und die Kontrollen somit 

selbst wirtschaftlich sind.
235

  

Als Aufwendungen können etwa die zeitanteiligen Personalkosten, 

Verwaltungsgemeinkosten, Arbeitsplatzkosten und je nach Anwen-

dungsfall Kosten für externen Sachverstand angesetzt werden.
236

 Der 

Umfang der Aufwendungen wird einerseits durch die Entscheidung 

determiniert, ob nur eine einfache Erfolgskontrolle durchgeführt wer-

den soll (Zielerreichungskontrolle), oder eine umfassende Erfolgskon-

trolle (inklusive Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitskontrolle). Ande-

rerseits hängt die Höhe der Aufwendungen von der Entscheidung für 

oder gegen eine begleitende Erfolgskontrolle ab, sowie von der damit 

einhergehenden Entscheidung über die Anzahl Intervalle der beglei-

tenden Kontrolle, d.h. von der Intensität der Durchführung.
237

  

Ein größeres Problem stellt sich bei der Ermittlung des Nutzens von 

Erfolgskontrollen. Hierbei muss zunächst die Frage beantwortet wer-

den, welche Aspekte der Erfolgskontrolle zugeschrieben werden. Ei-

nerseits sind hier die in Abschnitt 3.2.3 erläuterten Funktionen zu 

nennen, wobei die Erkenntnisfunktion eine zentrale Rolle spielt. 

Durch sie dienen abschließende Erfolgskontrollen insbesondere der 

Vorbeugung zukünftiger Fehler und der optimierten Entwicklung zu-

künftiger Maßnahmen. Allein der Wert dieser Erkenntnisse ist schwer 

einzuschätzen, da sie je nach Art der Maßnahme enormes Einsparpo-
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tential aufzeigen und zudem die Gestaltung von Maßnahmen verbes-

sern können, die ggf. von großer gesellschaftlicher Bedeutung sind. 

Begleitende Erfolgskontrollen sind zusätzlich dazu geeignet, auch die 

Wirtschaftlichkeit der aktuell laufenden Maßnahme zu verbessern, in-

dem sie Hinweise auf notwendige Korrekturen liefern und somit Fehl-

entwicklungen verhindern können. Im Vorhinein ist allerdings nicht 

absehbar, welche Erkenntnisse sich aus den Kontrollen ergeben wer-

den. Daher kann auch der Nutzen im Vorfeld nicht sicher bestimmt 

werden, sondern erst nach Abschluss der Erfolgskontrollen.  

Neben dem Aufwand für die Durchführung von Erfolgskontrollen 

muss auch überlegt werden, wieviel Aufwand in die Planung investiert 

werden soll. In der Literatur besteht auch in Bezug auf die Betrach-

tung der Angemessenheit die Annahme, dass Erfolgskontrollen auf 

den in der Planung definierten Zielen, Indikatoren etc. basieren und 

erst nach der Planungsphase ansetzen.
238

 Gerade diese Aspekte verur-

sachen jedoch einen großen Teil des Aufwands. Wurde in der Planung 

die Ausgangslage gründlich analysiert, eine geeignete Zieldefinition 

vorgenommen, eine Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitsanalyse durch-

geführt und ein Struktur- und Ablaufplan mit allen Verantwortlichkei-

ten und zu treffenden Vorkehrungen erstellt, wird die eigentliche 

Durchführung der Erfolgskontrollen nur noch verhältnismäßig gerin-

gen Aufwand erfordern. Die Frage nach der Angemessenheit von Er-

folgskontrollen steht somit in engem Zusammenhang mit ihrer Syste-

matisierung hinsichtlich der Planungsphase.  

Wird wiederum versucht, den Nutzen der Planungsphase einzuschät-

zen, so muss beachtet werden, dass die dort angesiedelten Analysen 

und Vorbereitungen ebenso wie begleitende Erfolgskontrollen auch 

maßgeblich zu einer effektiveren und effizienteren Durchführung der 
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geplanten bzw. aktuell betrachteten Maßnahmen beitragen können. 

Insbesondere durch die Definition geeigneter Ziele hilft die Planung in 

nicht zu vernachlässigender Weise bei der Ableitung und Gestaltung 

der Maßnahmen. Auch die Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitsanalysen 

verdeutlichen Zusammenhänge, unterstützen die Entwicklung und Op-

timierung von Lösungsmöglichkeiten und beugen Fehlentscheidungen 

vor. Bei einer umfassenden Betrachtung dienen Erfolgskontrollen so-

mit weit mehr als den oben genannten Funktionen und haben folglich 

einen deutlich größeren Nutzen. Auch bei dieser Betrachtungsweise 

ist im Vorfeld nicht absehbar, welche Fehler durch die Arbeitsschritte 

in der Planungsphase aufgedeckt oder welche Alternativen aufgezeigt 

werden. Daher kann auch hier der Nutzen erst nachträglich festgestellt 

werden.  

Die Einschätzung eines angemessenen Aufwands für Erfolgskontrol-

len und ihre Planung ist somit schwer durchführbar. Das Ergebnis 

wird je nach Art der Maßnahme variieren. Insbesondere bei größeren 

Förderprogrammen kann davon ausgegangen werden, dass ein größe-

rer Aufwand gerechtfertigt ist. Grundsätzlich wird der Umfang einer 

Erfolgskontrolle von der Höhe der Zuwendung abhängen. Daher kann 

als Richtlinie für den Aufwand etwa ein Prozentsatz der Fördermittel 

dienen.
239

 Auch die Gesamtdauer einer Fördermaßnahme oder eines 

Programms gibt Hinweise auf die Angemessenheit der Erfolgskontrol-

le.
240

 Um ein einheitliches Vorgehen sicherzustellen, wären offizielle 

Vorgaben in dieser Hinsicht hilfreich. Die Empfehlungen könnten sich 

z.B. an den Kosten für Evaluationen orientieren, die in der Vergan-

genheit extern vergeben wurden. Zwar beziehen sich derartige Evalua-

tionen in der Regel auf die ex-post Betrachtung, durch eine entspre-

chende Erhöhung des Satzes könnten die zusätzlichen Aufwendungen 
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für die Planungsphase jedoch berücksichtigt werden. Somit würde für 

alle Beteiligten eine Orientierung geschaffen, welcher Aufwand für 

Erfolgskontrollen angemessen ist und eingeplant werden sollte.  

Der Aufwand könnte grundsätzlich relativiert werden, wenn eine Ver-

besserung der Akzeptanz erreicht würde. Dass eine positive Einstel-

lung gegenüber Erfolgskontrollen nicht als gegeben vorausgesetzt 

werden kann, veranschaulicht die Aussage eines Mitarbeiters bei einer 

diesbezüglichen Befragung: „Als ich die Erfolgskontrolle vorgeschla-

gen hatte, fragten mich die Kollegen, wie ich denn auf die Idee käme, 

dass etwas nicht richtig sein könnte. Einer hat es so formuliert: Ich 

bin zwar immer davon ausgegangen, dass wir nicht der Liebe Gott 

sind, aber doch die Hälfte davon.“
241

 Werden Erfolgskontrollen als 

unnötig empfunden, so wird der subjektiv empfundene Aufwand hier-

für im Vergleich mit dem Nutzen sehr hoch sein. Dies wird vor allem 

dann der Fall sein, wenn die Ergebnisse von Erfolgskontrollen nicht 

verwendet werden und somit auch kein Nutzen daraus gezogen wer-

den kann.
242

 Somit muss sichergestellt werden, dass die Ergebnisse 

sinnvoll in die Entwicklung und Verbesserung aktueller und zukünfti-

ger Maßnahmen einfließen, um den Nutzen zu erhöhen.  

Ebenso kann sich eine negativ ausgerichtete Organisationskultur auf 

die Akzeptanz auswirken, wenn schlechte Ergebnisse nicht für Ver-

besserungen, sondern für Kritik verwendet werden. „Ziel muss es sein, 

eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen, die es erlaubt, Erfolgs-

kontrollen kritisch durchzuführen.“
243

  

Zudem würde sich der empfundene Aufwand durch eine größere Rou-

tine bei den mit Erfolgskontrollen befassten Mitarbeitern relativieren. 
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Jede Tätigkeit, die zum ersten Mal durchgeführt wird, fordert den 

Mitarbeiter in erhöhtem Maße. Werden Aufgaben hingegen routine-

mäßig durchgeführt, verringert sich der Aufwand deutlich. Um eine 

routinemäßige Einbindung von Erfolgskontrollen und einen sicheren 

Umgang mit den benötigten Verfahren zu ermöglichen, müssen die 

Kompetenzen der Mitarbeiter in dieser Hinsicht erhöht und geeignete 

organisatorische Voraussetzungen geschaffen werden.  

 

5.3 Organisatorische Gestaltung, Kompetenzen und 

Hilfsmittel  

5.3.1 Durchführende Stelle und Kompetenzen  

Erfolgskontrollen sind nach VV Nr. 11a zu § 44 BHO von der obers-

ten Bundesbehörde oder einer von ihr bestimmten Stelle durchzufüh-

ren. In dieser Hinsicht wird überwiegend die Meinung vertreten, dass 

Erfolgskontrollen grundsätzlich bei der für die Maßnahme fachlich 

zuständigen Stelle angesiedelt werden sollten.
244

 Dies ist auch im Sin-

ne von VV Nr. 2.4.1 zu § 7 BHO, nach der Wirtschaftlichkeitsunter-

suchungen grundsätzlich von der Organisationseinheit durchzuführen 

sind, die mit der Maßnahme befasst ist. Eine gegenläufige Meinung 

vertritt die Ansicht, dass Erfolgskontrollen an eine zentrale Organisa-

tionseinheit ausgelagert werden sollten, um verschönte Darstellungen 

der Ergebnisse zu vermeiden.
245

 Dem kann - mindestens in Hinsicht 

auf die Durchführung der Planung - nicht zugestimmt werden.  

Zunächst sind sowohl für die Planung als auch Durchführung von Er-

folgskontrollen umfassende Kenntnisse der Sachlage und fundiertes 

Fachwissen vonnöten. Die bisherigen Ausführungen haben außerdem 

gezeigt, dass die Planung von Erfolgskontrollen eng mit der Planung 
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des eigentlichen Projekts verbunden ist, die ebenfalls bei der fachlich 

zuständigen Stelle angesiedelt ist. Aus der Erarbeitung von Zielen und 

Wirkungszusammenhängen können sich unterschiedlichste und fach-

lich komplexe Hinweise für die Maßnahmengestaltung ergeben. Der 

Aufwand für den Austausch derartigen Wissens wäre unverhältnismä-

ßig, sofern überhaupt realisierbar. Dies trifft gerade auf Fachreferate 

zu, die eine Vielzahl Förderungen geringer Höhe betreuen. Zudem 

bleibt zu befürchten, dass die „Kontrolle“ einer anderen Organisati-

onseinheit als Bevormundung empfunden werden könnte, wodurch 

sich die Akzeptanz von Erfolgskontrollen weiter verschlechtern wür-

de.
246

 Daher ist der ersten Meinung zuzustimmen, die Erfolgskontrol-

len in der Verantwortlichkeit der für die Maßnahme fachlich zuständi-

gen Stelle sieht, und somit auch deren Planungsphase.
247

 Sollte die 

Gefahr verschönter Darstellungen als zu hoch empfunden werden, 

könnte dies durch Kontrollmechanismen eingegrenzt werden. Hier ist 

etwa an eine Überprüfung der Entscheidungen der Fachreferate durch 

das Haushaltsreferat oder eine anderen Organisationseinheit zu den-

ken.
248

  

Planung und Durchführung von Erfolgskontrollen erfordern jedoch 

eine Reihe von Kompetenzen. So sind beispielsweise für die Definiti-

on geeigneter Ziele einerseits gründliche Fachkenntnisse notwendig, 

andererseits auch ein gewisses Maß an Kreativität.
249

 Hinzu kommen 

methodische Qualifikationen, die sowohl für die Zielbestimmung als 

                                                

246
  BMWA (2004), S. 5.  

247
  Eine Trennung der Planung und Durchführung von Erfolgskontrollen wäre 

zwar möglich, jedoch sehr aufwendig, da sich zwei Stellen in die Thematik 

einarbeiten müssten. Hinzu kommt, dass ein Fachreferat vermutlich wenig 

Interesse daran hätte, die Erfolgskontrolle explizit für eine spätere Prüfung 

durch eine andere Stelle vorzubereiten.  
248

  BWV (1998), S. 37; Dittrich (2013), § 44, Nr. 57.6; EU Kommission (2001), 

S. 5; Freie HH (2001), S. 10; Schwarz (1983), S. 156 f.  
249

  Nullmeier (2005), S. 436.  
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auch für Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen benötigt 

werden.
250

 Daher ist es wichtig, geeignete Fortbildungen für die Ver-

mittlung der benötigten Kompetenzen zu entwickeln, wobei insbeson-

dere deren inhaltliche Gestaltung von Relevanz ist. Die Teilnehmer 

sollten an konkreten Praxisbeispielen die Formulierung von Zielen 

ebenso üben wie die Erstellung von Wirkungs- und Wirtschaftlich-

keitsanalysen. Eine bloße Vorstellung der Methoden und Verfahren 

ohne praktische Anwendung könnte sich dagegen als wenig effektiv 

erweisen. Auf Fortbildungen für Erfolgskontrollen sollte auch dann 

nicht verzichtet werden, wenn die Mitarbeiter bereits eine größere An-

zahl Fortbildungen im Bereich des Zuwendungsrechts besuchen müs-

sen. Denn neben der Einhaltung des Wirtschaftlichkeitsgebots ist die 

Überprüfung des Erfolgs von zentraler Bedeutung für jeden, der ge-

stalterisch tätig werden möchte.  

 

5.3.2 Unterstützung und Beratung  

Je nach Anwendungsfall werden teilweise Kenntnisse benötigt, über 

die ein fachlicher Bearbeiter nicht verfügt und deren Vermittlung zu 

aufwendig wäre. Viele Sachverhalte können z.B. nur durch Befragun-

gen untersucht werden. Soll beispielsweise die Kundenzufriedenheit 

auf ein akzeptables Niveau gebracht werden,
251

 so müssen hierfür 

Fragebögen entwickelt und die Befragungen fachgerecht durchgeführt 

werden. Hierfür sind etwa Kenntnisse aus den Bereichen Statistik, 

empirische Sozialforschung und ähnlichen Disziplinen vonnöten.
252

 

Zwar sollte das Fachreferat bei der inhaltlichen Gestaltung solcher 

Fragebögen mitwirken, es ist indessen kaum zumutbar, diese Aufgabe 

                                                

250
  BT-Drucks. 16/7100, Nr. 3.3.2.1 - Bemerkungen des BRH (2007); BWV 

(2013), Nr. 3.3.4.  
251

  Beispiel aus BMF (2011), S. 29.  
252

  Klages (1993), S. 49; Kuckartz et al. (2009).  
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komplett dort anzusiedeln. Daher besteht Bedarf an der Einrichtung 

einer zentralen Organisationseinheit, z.B. eines Kompetenzzentrums 

oder einer sonstigen qualifizierten Stelle, um die Durchführung von 

Erfolgskontrollen zu unterstützen.
253

 Diese beratende Organisations-

einheit sollte nach Möglichkeit in der Bewilligungsbehörde selbst an-

gesiedelt sein. Eine ressortübergreifende Einrichtung wäre zwar denk-

bar (z.B. im BVA als Dienstleistungszentrum), jedoch könnte die 

Hemmschwelle bei einer Ansiedlung außerhalb der Bewilligungsbe-

hörde sehr hoch sein, so dass die Unterstützung ggf. nicht in Anspruch 

genommen würde.  

Von einer derartigen Organisationseinheit könnten insbesondere Res-

sorts mit speziellen fachlichen Anforderungen profitieren, etwa auf 

den Gebieten der Forschung/Innovation und Wirtschaftsförderung.
254

 

Auch in Bereichen, die stark von EU-Recht geprägt sind, ist die Ein-

richtung einer unterstützenden Stelle besonders empfehlenswert, da 

die Vorgaben der EU zur Evaluation von Fördermaßnahmen zuneh-

mend steigen.
255

 Das BMWi geht hier mit gutem Beispiel voran. Dort 

existiert ein eigenständiger Bereich „Fördercontrolling/Evaluation“, 

der dem Haushaltsreferat zugeordnet ist.
256

 Nachdem der Betrach-

tungsschwerpunkt dort zunächst auf Großprojekten lag, sind nun seit 

Sommer 2014 sämtliche finanzwirksame Maßnahmen des Ministeri-

ums Gegenstand des Fördercontrollings, um langfristig eine einheitli-

che Handhabung von Erfolgskontrollen zu gewährleisten und ein ge-

eignetes Steuerungs- und Informationsinstrument aufzubauen.
257
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  BWV (1998), S. 29 ff.; BWV (2013), Nr. 3.3.4; Fraunhofer Institut (1996), 

S. 22.  
254

  BWV (1998), S. 18; Kuhlmann (2006), S. 289 ff; Krämer/Schmidt (2013), E 

V, Nr. 4.  
255

  BMWi (2014), S. 20.  
256

  BMWi Organisationsplan, Stand 11/2014.  
257

  BMWi (2014), S. 24 ff.  
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Hierbei erfolgt eine Ausrichtung an den Qualitätsstandards der Deut-

schen Gesellschaft für Evaluation e.V. (DeGEval).
258

  

Neben der organisatorischen Einbettung einer zentralen Beratungsein-

heit müssen insgesamt die Voraussetzungen für Erfolgskontrollen 

verbessert werden. Grenzen können beispielsweise aufgrund externer 

Faktoren wie Datenverfügbarkeit bestehen. Dies trifft z.B. auf das 

BMWi zu, das bei der Wirkungsanalyse von Fördermaßnahmen mit 

besonderen Schwierigkeiten konfrontiert wird. „Die entscheidende 

Herausforderung besteht darin zu bestimmen, was geschehen wäre, 

wenn die zu evaluierende Maßnahme nicht durchgeführt worden wä-

re.“
259

 Diese Frage kann im Bereich der Wirtschaftsförderung oftmals 

nur durch einen Vergleich mit Kontrollgruppen beantwortet werden, 

die keine Förderung erhalten haben. Für die Durchführung derartiger 

Wirkungsanalysen werden umfangreiche und verlässliche Datenquel-

len benötigt. Hierfür können u.a. die Datenbanken der Statistischen 

Ämter und des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ge-

nutzt werden (ein Institut der Bundesagentur für Arbeit). Es fehlt je-

doch an einer Verknüpfung verschiedener Datenbanken - etwa von 

Beschäftigungsdatenbanken, betrieblichen Datenbanken und Förder-

datenbanken -, um valide Wirkungsanalysen durchführen zu können. 

Auch der Zugang zu diesen Datenbanken ist nicht immer einfach zu 

erhalten. Situationen wie diese könnten z.B. verbessert werden, wenn 

die Leitungsebene das Thema Erfolgskontrollen stärker forcieren und 

auf die Schaffung der notwendigen Voraussetzungen drängen würde. 

Durch eine stärkere Unterstützung und mehr verfügbare Instrumente 

                                                

258
  BMWi Website, online verfügbar unter: www.bmwi.de/DE/Ministerium/ 

evaluation-von-foerdermassnahmen.html.  
259

  BMWi (2013), S. 10, Nr. 3.2.1.  

http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/evaluation-von-foerdermassnahmen.html
http://www.bmwi.de/DE/Ministerium/evaluation-von-foerdermassnahmen.html
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würde insgesamt wiederum der Aufwand für Erfolgskontrollen sinken 

und die Akzeptanz steigen.
260

  

Grundsätzlich besteht zudem die Möglichkeit, externe Berater oder 

Sachverständige zur Unterstützung heranzuziehen. Vollständige Eva-

luationen werden allerdings in der Regel erst nach Abschluss eines 

Projekts vergeben, nicht im Vorfeld für die Planungsphase. Zu diesem 

frühen Zeitpunkt handelt es sich bei Vergaben an Sachverständige o-

der Berater meist um einzelne Gutachten oder ähnliche Aufträge. In 

Hinsicht auf die diskutierte Relevanz der planerischen Analysen für 

die Ableitung und Gestaltung der Maßnahmen wäre die Vergabe der 

Planung von Erfolgskontrollen (oder allgemein von ex-ante Analysen) 

auch wenig zielführend. Eventuell könnte allerdings in Betracht gezo-

gen werden, Evaluationsorganisationen wie die DeGEval
261

 oder eine 

Einrichtung wie die CEval
262

 zu engagieren, um sich bei Projekten o-

der bei der (Weiter-) Entwicklung von Standards für Erfolgskontrollen 

beraten zu lassen.
263

  

 

5.3.3 Leitfäden und Arbeitshilfen  

Bislang existieren kaum Leitfäden oder sonstige Arbeitshilfen für Er-

folgskontrollen im Zuwendungsrecht. Der 2013 in der Schriftenreihe 

des BWV erschienene Band „Anforderungen an Wirtschaftlichkeits-

untersuchungen finanzwirksamer Maßnahmen nach § 7 Bundeshaus-

haltsordnung“
264

 enthält nur wenig Hilfestellung für diesen speziellen 

                                                

260
  BMWi (2013), S. 19 ff.; BWV (1998), S. 36; Krämer/Schmidt (2013),  

E V, Nr. 4; Stockmann (2006), S. 39 f.  
261

  DeGEval Website, online verfügbar unter: www.degeval.de.  
262

  CEval Website, online verfügbar unter: www.ceval.de.  
263

  Brüggemeier (2005), S. 86 ff; BWV (1998), S. 37; BWV (2013), Nr. 3.3.4; 

EU Kommission (2001), S. 5; Freie HH (2001), S. 10.  
264

  BWV (2013).  

http://www.degeval.de/
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Bereich. Der ältere BWV Band „Erfolgskontrolle finanzwirksamer 

Maßnahmen in der öffentlichen Verwaltung“
265

 von 1998 weist eher 

auf die bestehenden Defizite hin, als dem Bearbeiter einen Leitfaden 

an die Hand zu geben. Zudem sind die Neuerungen der Verwaltungs-

vorschriften zur BHO von 2006 nicht enthalten. Immerhin behandelt 

ein kurzer Abschnitt die Voraussetzungen für Erfolgskontrollen im 

Sinne der Planungsphase.
266

 Die „Arbeitsanleitung Einführung in 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen“
267

 des BMF von 2011 ist wiede-

rum für diesen speziellen Anwendungsbereich viel zu allgemein ge-

halten.  

Auf Bundesebene finden sich einige weitere Arbeitshilfen zu Erfolgs-

kontrollen in den einzelnen Ressorts. Eine recht ausführliche Darstel-

lung gibt z.B. die Projektgruppe „Evaluation“ des ehemaligen Bun-

desministeriums für Wirtschaft und Arbeit.
268

 Hier wird ein auf das 

Ressort zugeschnittener Leitfaden vorgestellt, der sogar zwischen ex-

ante, begleitender und ex-post Betrachtung unterscheidet und auch auf 

Zielformulierungen, Indikatoren und Wirkungen mit konkreten Bei-

spielen eingeht.
269

 Andere Ressorts haben ähnliche Ratgeber für ihre 

speziellen Anwendungsbereiche in Auftrag gegeben, etwa das ehema-

lige Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicher-

heit.
270

 Jedoch sind diese Leitfäden aufgrund ihrer Spezifität oft nur 

begrenzt allgemein anwendbar. Darüber hinaus sind sie teilweise aus-

schließlich zum internen Gebrauch bestimmt und der Öffentlichkeit 

nicht zugänglich.
271
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  BWV (1998).  

266
  Ebenda, S. 20.  
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  BMF (2011).  
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  BMWA (2004).  

269
  Ebenda, S. 11 ff.  
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  BFUB (2000).  
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  Dies ist z.B. bei einem Leitfaden des BMBF von 2004 der Fall.  
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Allgemeinere Informationen finden sich verteilt über diverse weitere 

Ebenen, angefangen bei einem Leitfaden zu Erfolgskontrollen aus 

Hamburg,
272

 über eine beratende Äußerung des Rechnungshofs Ba-

den-Württemberg mit einzelnen Hinweisen für die Planungsphase,
273

 

bis hin zur einem Handbuch der EU Kommission über ex-ante Evalua-

tionen
274

. Die Qualität der Publikationen ist allerdings sehr unter-

schiedlich. So weist ein Leitfaden des Finanzministeriums des Landes 

Mecklenburg-Vorpommern etwa auf „die Zielbestimmung als uner-

lässliche Voraussetzung für die Erfolgskontrolle“
275

 hin, begnügt sich 

danach aber überwiegend mit unkonkreten Beispielen zur Definition 

von Zielen, die weder messbar sind noch den SMART-Kriterien ent-

sprechen. Auch die Aktualität variiert enorm; so liegt eine Arbeitshilfe 

aus dem Jahr 1988 vor, die zwar abschließende Erfolgskontrollen 

recht anschaulich beschreibt, aber die zwischenzeitlichen Änderungen 

der rechtlichen Vorschriften naturgemäß nicht berücksichtigt.
276

 Des 

Weiteren hat das BMF wie in Abschnitt 2.1.1 erläutert einen Bericht 

erstellen lassen, der für ausgewählte Politikfelder eine Reihe grundle-

gender Indikatoren vorstellt, aber wiederum nur spezielle Anwen-

dungsfälle abdeckt und ebenfalls keinen Leitfaden für Erfolgskontrol-

len an die Hand gibt.
277

  

Ein allgemeiner, offizieller und aktueller Leitfaden oder eine ähnliche 

Arbeitshilfe zur Planung und Durchführung von Erfolgskontrollen 

vom BMF oder BWV/BRH, insbesondere für den Bereich des Zu-

wendungsrechts, existiert hingegen nicht.  
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273
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Gerade eine solche Orientierungshilfe wäre jedoch erforderlich, um 

ein einheitliches Vorgehen sicherzustellen und einem Nebeneinander 

von diversen spezifischen Regelungen vorzubeugen.
278

 Der Abschnitt 

zur Konzeption und Planung von Erfolgskontrollen sollte - neben ei-

ner übersichtlichen Skizzierung der einzelnen Arbeitsschritte - auch 

eine modellhafte Darstellung einer Ziel- und Wirkungsstruktur sowie 

die Vorlage für einen Maßnahmensteckbrief enthalten. Um praxis-

taugliche Hilfestellungen zu geben, sollte einem solchen Leitfaden 

zudem eine Anlage mit mehreren konkreten und anschaulichen Bei-

spielen beigefügt werden. Idealerweise wäre jedes Ressort hier mit 

mindestens einer vollständigen Erfolgskontrolle, diversen kleineren 

Beispielen sowie geeigneten Indikatoren vertreten. Je nach Verfüg-

barkeit und Vertraulichkeit der Informationen könnte der BRH zusätz-

lich Beispiele aus der Praxis vorstellen, die er als gelungen erachtet.  

 

 

                                                

278
  BT-Drucks. 16/7100, Nr. 3.3.5 - Bemerkungen des BRH (2007).  
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6. Zusammenfassung und Fazit  

Trotz bestehender gesetzlicher Vorgaben werden Erfolgskontrollen 

insbesondere bei Zuwendungen zur Projektförderung viel zu selten 

und oft mangelhaft durchgeführt. Dies ist nicht nur als „bloßer“ Ver-

stoß gegen die Verwaltungsvorschriften der BHO zu werten, sondern 

über die Verbindung des § 7 Abs. 1 Satz 1 BHO zu Art. 114 Abs. 2 

Satz 1 GG als Verstoß gegen das verfassungsrechtlich verankerte Ge-

bot der Wirtschaftlichkeit. Gerade vor dem Hintergrund der stetigen 

Diskussion um die Verschwendung von Steuergeldern ist diese Situa-

tion nicht tragbar.  

Die Änderungen der Verwaltungsvorschriften zur BHO in 2006 haben 

hinsichtlich der bestehenden Problematik kaum Abhilfe schaffen kön-

nen. Die Vermutung liegt daher nahe, dass nach mehreren Jahren Er-

probungsphase nun weitere Anpassungen vonnöten sind. Die teilweise 

vertretene Ansicht, dass die Gründe für die Probleme in zu anspruchs-

vollen Rechtsvorschriften liegen und der Hebel für Verbesserungen an 

dieser Stelle angesetzt werden sollte, ist jedoch abzulehnen. Vielmehr 

kann die Vernachlässigung der Planungsphase als eine zentrale Ursa-

che für die bestehenden Defizite identifiziert werden.  

Bei der Planung werden die wesentlichen Grundlagen für Erfolgskon-

trollen gelegt; dies bestätigt auch VV Nr. 2.1 zu § 7 BHO. In dieser 

Phase muss neben einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der einzelnen 

Handlungsalternativen genau festgelegt werden, welche Ziele und 

Wirkungen mit den Maßnahmen verfolgt werden. Insbesondere die 

Zielbestimmung muss hierbei verschiedenen Mindestanforderungen 

genügen, um für die späteren Erfolgskontrollen verwendet werden zu 

können, wobei die Messbarkeit der Zielerreichung im Vordergrund 

steht. Auch eine gründliche Vorbereitung der Wirkungs- und Wirt-

schaftlichkeitsanalysen beeinflusst die Qualität von Erfolgskontrollen 

erheblich.  
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Obgleich die Relevanz der Planungsphase bekannt ist, wird sie in den 

Verwaltungsvorschriften nicht als eigenständiger Bestandteil von Er-

folgskontrollen ausgewiesen. Die Planung wird ausschließlich den 

übergeordneten Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen zugerechnet, so 

dass die Durchführung von Erfolgskontrollen davon abhängt, ob der-

artige Untersuchungen im Vorfeld durchgeführt wurden. Im Zuwen-

dungsrecht sind Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen indessen kein In-

strument, das regelmäßig Anwendung findet. Ohne deren vorange-

gangene Durchführung besteht jedoch die Gefahr, dass auch die Pla-

nung von Erfolgskontrollen vernachlässigt wird oder sogar entfällt, so 

dass die notwendigen Grundlagen für die Kontrollen fehlen. Dies hat 

sich in der Praxis bewahrheitet.  

Eine dahingehende Neuformulierung der Verwaltungsvorschriften 

könnte diese Problematik entschärfen. Erfolgskontrollen könnten im 

Zuwendungsrecht etwa in den Verwaltungsvorschriften der  

§§ 23, 44 BHO um die Planungsphase erweitert werden. Wirtschaft-

lichkeitsuntersuchungen würden als Bestandteil von Erfolgskontrollen 

in alle Phasen integriert. Die Konzeption könnte z.B. in Anlehnung an 

ex-ante Evaluationen gestaltet werden, wie sie in der Literatur disku-

tiert und auch von der EU Kommission empfohlen werden. Hierbei 

ließen sich auch Mindestvoraussetzungen für die Formulierung der 

Ziele auf den verschiedenen förderpolitischen Ebenen aufnehmen, an-

gefangen bei globalen politischen Zielsetzungen, über die Konkretisie-

rung durch Förderprogramme und Richtlinien, bis hin zu den Einzel-

maßnahmen. Zudem sollte in den Verwaltungsvorschriften eine aus-

drückliche Differenzierung von Zuwendungszweck und -ziel vorge-

nommen werden; eine entsprechende Korrektur steht auch bei den 

Grundsätzen für Förderrichtlinien des BMF noch aus. Hinzu kommt, 

dass eine Änderung des Begriffs „Erfolgskontrolle“ in „Evaluation“ in 
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Erwägung gezogen werden sollte, um negative Assoziationen, die mit 

Kontrollen einhergehen, zu vermeiden.  

Neben den rechtlichen Anpassungen müssen weitere Voraussetzungen 

für Erfolgskontrollen und ihre Planung geschaffen werden. Dies be-

trifft insbesondere die Erstellung von Arbeitshilfen und Leitfäden. Die 

bislang existierenden offiziellen Arbeitshilfen weisen als praktische 

Hilfestellung durchweg Mängel auf, insbesondere in Hinblick auf die 

zu integrierende Planungsphase. Die Arbeitsmittel müssen zudem auf 

die jeweiligen Anwender zugeschnitten werden. Aufgrund des engen 

Zusammenhangs zwischen der Planung von Erfolgskontrollen und der 

allgemeinen Projektplanung sollten Erfolgskontrollen von den zuwen-

dungsgewährenden Stellen geplant und durchgeführt werden, wobei in 

der Regel Fachreferate betroffen sind. Daher sollten Leitfäden zur 

Verfügung gestellt werden, die praxistauglich sind. Der Ablauf der 

Planung, Konzeption und Durchführung sollte auf übersichtliche und 

anschauliche Weise dargestellt sowie mit Beispielen hinterlegt wer-

den, wobei für jede fachliche Ausrichtung auch mindestens eine voll-

ständige Erfolgskontrolle in den Anhang aufgenommen werden sollte. 

Zudem könnten exemplarische Formulierungen an die Hand gegeben 

werden, um Auflagen zur Datenerhebung im Zuwendungsbescheid zu 

verankern.  

Des Weiteren muss eine Verbesserung der organisatorischen Voraus-

setzungen erreicht werden. Dies betrifft sowohl die Erweiterung des 

Angebots praxisorientierter Fortbildungen, als auch die Schaffung von 

Organisationseinheiten, die die Fachreferate bei der Planung und Um-

setzung von Erfolgskontrollen unterstützen.  

Vor allem muss jedoch eine grundsätzliche Änderung der Kontrollkul-

tur erfolgen. Ziel muss es sein, dass Erfolgskontrollen - oder besser: 

Evaluationen - im eigenen Interesse der mittelbewirtschaftenden Fach-

referate liegen. Dies lässt sich am besten erreichen, wenn die Erkennt-
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nisfunktion der Analysen in den Vordergrund gerückt wird. Hierzu ist 

wiederum ein umfassender Betrachtungsansatz notwendig, der alle 

Phasen einschließt, und für den eine gründliche und konkrete Planung 

wesentliche Voraussetzung ist. Diese Anschauungsweise sollte ideal-

erweise über alle Ebenen hinweg gelebt und kommuniziert werden, 

die politische Ebene eingeschlossen. Die Politik muss sich hierbei ih-

rer Pflichten besinnen, sowohl Ziele setzen als auch Konsequenzen 

aus den Ergebnissen der von ihnen angestoßenen Maßnahmen ziehen 

zu müssen, dies auch und insbesondere bei förderpolitischen Misser-

folgen.  
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